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ANTRÄGE 
Für die Stadtverordnetenversammlung seit 1. Mai 2011. 

Anträge bis Nr. 87 sind in der ersten Wahlperiode in der Fraktion LIZ.LINKE gestellt worden. Ab 
Nr. 88 von der seit der zweiten Wahlperiode bestehenden LIZ-Fraktion. 

Der neueste Antrag steht hierbei oben ï das Abstimmungsergebnis mit Kommentar jeweils darunter. 

 im Geschäftsgang:  gelb unterlegt 

 von der LIZ zurückgezogen:  blau unterlegt 

 angenommen (evtl. unter Änderungen):  grün unterlegt 

 ausgesessen durch Stadtverordnetenmehrheit:  lila unterlegt 

 abgelehnt von Stadtverordnetenmehrheit:  rot unterlegt 

 abgesetzt von Stadtverordnetenmehrheit:  magenta unterlegt 

 evtl. Umsetzung erfolgt oder Umsetzung ignoriert:     Text grün unterlegt oder rot unterlegt 

Die unterschiedlichen Abstimmungstabellen in der Wahlperiode 2011-2016 resultieren daraus, daß die FDP-Fraktion zunächst 

aus 2 Personen gebildet wurde. Ende 2012 wurde Frau Hörst aus der FDP ausgeschlossen und wechselte zur FWHPINI-

Fraktion, während Herr Kramer Hospitant bei der CDU wurde. Im Herbst 2015 verliessen FDP-Stadtrat und Hospitant die 

FDP. Frau Hörst trat wieder in die FDP ein und war fraktionslose Stadtverordnete bis sie in der letzten Sitzungsrunde mit 

dem aus der FWHPINI-Fraktion ausgetretenen Herrn Ringleb eine Fraktion bildete. 
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 .2020 ï liz-a153/20  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

 

Begründung: 

 

 7.5.2020 ï liz-a152/20 Erweiterung Starkenburggymn. 

Beschlußvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Kreis auf, seine Entscheidung zur Erweiterung des 

Heppenheimer Starkenburggymnasiums zu überdenken und den Neubau eines Gymnasiums in 

Lorsch zu präferieren. 

Begründung: 

Eine nochmalige Erweiterung des Starkenburggymnasiums wirkt sich nicht nur negativ auf das 

umgebende Wohngebiet aus, sondern auch auf den Schulbetrieb. 

Das Wohngebiet in Heppenheim ist bereits jetzt durch Hol- und Bringdienste und Parkplatzsuch-

verkehr stark belastet, ebenso wie das Heppenheimer Straßennetz aus bzw. überlastet ist.  

Dezentrale Schullösungen sind in Hinsicht auf Heimatverbundenheit, Ortsidentität und Ortsbindung 

sinnvoll, gehen mit kurzen Schulwegen einher. Kurze Schulwege sorgen für mehr Freizeit der Schüler 

und geringeren Kosten beim ÖPNV. Insbesondere bei Stundenausfall ermöglicht man den Schülern 

die Zeit heimatnah zu gestalten, anstatt in einer auswärtigen Stadt die Zeit zu überbrücken. Kleinere 

Gymnasien sind auch hinsichtlich sozialer Kontrolle sinnvoll, da Schüler dem gesamten Lehrerkolle-

gium bekannt und damit z.B. bei Verstößen oder Unfällen leicht identifizierbar sind, was in einem 

anonymen Großbetrieb nicht gegeben ist. Standortspezifische Lehrinhalte können durch Koopera-

tionen allen Schülern zugänglich gemacht werden und stellen von daher kein Manko gegenüber 

einem zentralen Betrieb dar. Ausführliche und nachvollziehbare Begründungen lieferte auch die 

Stadt Lorsch. 
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Hinsichtlich der aktuellen Erfahrungen durch die Corvid-19-Pandemie lassen kleinere Schuleinheiten 

einen separierten Betrieb unbetroffener Einheiten leichter zu. 

Aufgrund der Klimaentwicklung sollte es ein Anliegen sein, Wegstrecken zu vermeiden um Energie 

einzusparen, was ebenso für eine dezentrale Schulansiedlung spricht. 

Angesichts der Belastungen des letzten Umbaus sollte die Schule und das Schulumfeld nicht noch-

mals einem jahrelangen lärmintensiven Baustellenbetrieb ausgesetzt sein. 

 13.12.2019 ï liz-a151/20 Ehrenmal Landratsamtsgarten 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat unterbreitet der Stadtverordnetenversammlung Vorschläge zur Verlagerung der am 

Landratsamt befindlichen Ehrenmalanlage. 

Begründung: 

Im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 sind 142.000 ú f¿r die Umgestaltung der Ehrenmalanlage vorge-

sehen. Auf dem Sockel des Denkmals zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 steht die Inschrift: 

ĂDen Gefallenen zum Andenken, den Lebenden zur Anerkennung, den kommenden Geschlechtern 

zur Nacheiferung.ñ Die Ehrenmalanlage mit halbkreisförmiger Granitwand mit Namen von 176 Gefal-

lenen des Ersten Weltkrieges wurde von den Nationalsozialsozialisten 1936 eingeweiht. 

Kriege insbesondere Angriffskriege sind nicht Ănacheifernswertñ. Die Ehrenmalanlage wurde zur 

Kriegsverherrlichung im Wissen geplanter Kriegsführungen und als Vorbereitung zu diesen von den 

Nationalsozialisten errichtet. Zu dieser Kriegsverherrlichung wurden die Gefallenennamen miß-

braucht. Da bis heute den Opfern des Nationalsozialismus kein vergleichbares Gedenken an diesem 

Ort eingeräumt wird, erscheint eine Neuausrichtung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Ver-

treibung angebracht, statt das zweifelhafte Gedenken als āEhrenmaló, statt Mahnmal oder Denkmal, 

durch Instandsetzung noch aufzuwerten. 

Eine Verlagerung der āEhrenmalanlageô z.B. auf den Friedhof eröffnet eine Neugestaltung ohne 

Kriegsverherrlichung. Den Opfern, von denen manche auch Täter gewesen sein können, kann so, 

ohne Einvernahme durch Kriegstreiber, ein würdigerer Gedenkort geschaffen werden. Desweiteren 

wird der Stadt ermöglicht, einen im Zentrum liegenden unbelasteten Erholungspark zu gestalten. In 

diesem Zuge kann evtl. der Haupteingang zum Landratsamt auf die der Altstadt, also Norden zuge-

wandten Seite, verlegt werden, um einerseits in der Kellereigasse eine Belebung zu erreichen. Ande-

rerseits wird die direkte Verbindung von Kreisverwaltung mit Tiefgarage zum Landratsamt gestärkt 

und der derzeit triste Hinterhof kann gestalterisch aufgewertet werden, worauf die Stadt beim Kreis 

versuchen kann hinzuwirken, zumal der derzeitige Hauptzugang über städtisches Grundstück führt. 

Das kreiseigene Fachwerkhaus Gräffstraße 3 kann bei Umgestaltung einen altstadtadäquaten öst-

lichen Abschluß des Parks bilden. Der Park als Erholungsraum könnte durch Einvernahme der 

Flªche der āEhrenmalanlageó und des Landratsamtszuganges in der Flªche um 1/3 āwachsenó. 

Ergänzung Begründung: 

Zur Ergänzung der im BUS vorgetragenen Antragsbegründung nachfolgend drei Inschriften der 

Ehrenmäler. 

Die im Halbrund eingelassene Steinplatte (Bild links) ehrt die ĂHeldenhaften Kªmpferñ. Dar¿ber das 

Eiserne Kreuz und darunter das aktuelle, seit 1956 gültige Stadtwappen. Auf den beiden Stirnseiten 

des 1936 durch die Nationalsozialisten eingeweihten Halbrundes sind die ï unter dem Reichsadler 

angefügten Wappenrund eingemeißelten ï Hakenkreuze, nur halbherzig entfernt (Bild rechts oben). 

Der Text unter dem Engel lautet auÇer dem Andenken an die Gefallenen (rechts unten): Ăé Den 

Lebenden zur Anerkennung, Den kommenden Geschlechtern zur Nacheiferungñ. 
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Begründung Redekonzept SVV 13.2.2020: 

Die Stadtverordnetenmehrheit hat genauso wie beim ehemaligen Holzamerplatz Gelder in den Haus-

halt eingestellt, ohne uns zu sagen, was sie mit der Fläche vorhat. Einer sachgerechten Diskussion 

haben Sie sich verweigert, weil Sie meinen allein zu wissen was gut ist. Was dabei rauskommt und 

wie Sie Gelder mit beiden Händen konzeptionslos rausgeworfen haben, kann man auf der Fläche 

nebenan sehen. Wir sind der Meinung, daß man sich mit der ganzen Fläche befassen muß, um nicht 

zwei- oder dreimal investieren zu müssen, was die Angelegenheit nur unnötig verteuert und Stück-

werk entstehen lässt. Das Ehrenmal ï nicht Denkmal ï wurde von den Nationalsozialisten im Rahmen 

einer reichsweit geführten Bauaktion erstellt und im Juli 1936 u.a. mit Fahnenappell, Naziaufmarsch, 

Böllerschüssen und natürlich einem Prolog von Hans Holzamer Zitat Ădas Heldenthum sich wiederum 

entz¿ndetñ eingeweiht. Es sollte dazu dienen das Sterben auf dem Schlachtfeld, das eigentlich ein 

krepieren für die Vernichtung ganzer Landstriche und Kulturen war, als Heldentat bzw. Märtyrertod 

zu verherrlichen und dient eben nicht allen Opfern und grenzt die zivilen Opfer und Verwundeten aus. 

Das Gedenken an die toten Heppenheimer Soldaten war Teil und Mittel zum Zweck der frühzeitigen 

Mobilmachung für den angekündigten Krieg und Vernichtungsfeldzug der Nazis.  

Unter Goebbels wurde der Volkstrauertag 1934 in Heldengedenktag umbenannt mit Richtlinien über 

Inhalt und Durchführung. Nicht mehr Totengedenken sondern Heldenverehrung stand ab jetzt im 

Vordergrund. Träger waren die Wehrmacht und die NSDAP. Flaggen wurden nicht mehr auf halb-

mast gehisst, sondern vollstock gesetzt. Die Propagandawirkung des Tages wurde so hoch einge-

schätzt, dass alle entscheidenden Schritte der Kriegsvorbereitung bis einschließlich 1939 auf ein 

Datum in unmittelbarer Nähe zum Heldengedenktag gelegt wurden. Hierfür sollte das Ehrenmal 

einen würdigen Rahmen bieten. 

In der Ehrenmalmauer wurde das Eiserne Kreuz als besondere Auszeichnung für die Gefallenen ein-

gebracht. Seit 1932, also schon 4 Jahre zuvor, schützte diese Auszeichnung etliche andere Bürger 

nicht vor Repressalien oder vier Jahre später vor dem Gang in die Gaskammer. Unter diesem zu 

Propagandazwecken eingemeißelten Eisernen Kreuz, daß auch von den Nazis ehrenhalber vergeben 

wurde, ist das 1913 eingeführte Stadtwappen eingemeißelt und Beides erst vor kurzem aufhübscht  

worden. Warum war für eine Erklärung oder Informationen kein Geld vorhanden? Oder war man sich 

bewußt wie oft Erklärungstafeln in Deutschland an solchen Ehrenmälern schon abgerissen wurden? 
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Und wenn Sie, wie im Ausschuß Bezug nehmen auf Gedenkreden in dieser Anlage, dann sollten Sie 

das Säbelgerassel von Revisionisten in der Nachkriegszeit nicht ausblenden, das besonders in der 

Wiederaufrüstungsdebatte der Bundesrepublik eindrücklich war. Ehrenmäler dienen nun mal der 

Ehrung, ansonsten wären es Denkmäler. Die eingemeißelten Hakenkreuze unter dem Reichsadler 

und die Inschriften sind ebenso eindeutig. Da soll Ănachgeeifertñ werden und der zwangsweise her-

beigeführte Tod wird als Ăheldenhaftñ verunklªrt. Was die Toten und deren Grªber betrifft, gibt es das 

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, nachdem diese 

dauernd zu bestehen haben und mit öffentlicher Last belegt sind. Wenn denn der Toten gedacht 

werden soll bedarf es keines Ehrenmales sondern einer adäquaten Gedenkstätte die auch gepflegt 

wird. Warum lassen Sie sich auch heute noch von Nazis den Gedenkort vorschreiben: Diese Anlage, 

die nur den wenigsten gefällt, erhebliche Fläche der Grünanlage in Anspruch nimmt und den Toten 

nicht gleichberechtigt gedenkt. Hier Namen, Sterbedaten und Ehrung, dort eine anonyme Masse 

und daneben lieblos aufgestellte Steine bzw. Kopie vom Original in einem Heckenstreifen. Für die 

Gestaltung der Ehrenmalanlage hatten die Nationalsozialisten keine Probleme die 1848 Gedenk-

steine vom Friedhof zu holen und in die Hecke zu setzen, oder das Kriegerdenkmal von 1870-1871 

von der Platzmitte, wo es seit 1885 stand auf die Südwestecke zu versetzen. Warum haben Sie 

Probleme die Ehrenmalanlage der Nationalsozialisten umzugestalten oder zu versetzen? 

Die lieblose Anordnung der Gedenksteine, das ungepflegte Erscheinungsbild zeigt, daß die Anlage 

nicht geliebt wird. Der Brunnen ein Teil des ursprünglichen Konzepts wurde auch schon beseitigt. 

Der Wunsch auf eine innerstädtische Grünanlage wurde von verschiedensten Seiten geäußert um 

einen Treffpunkt und Erholungsraum zu haben. Beides wird bisher nicht erfüllt, auch wegen dem be-

grenzten Raum. Durch Verlagerung ergeben sich ganz andere Möglichkeiten für die Grünanlage, 

die wir nutzen sollten und auch für die Umgestaltung des Landratsamtszuganges. Und dann kann 

man auch die in die Mauer eingebaute Urkunde mit der nationalsozialistischen Geschichtsklitterung 

auch ins Museum mit entsprechenden Erläuterungen verfrachten. 

Stadtverordnetenvers. am: 13.2.2020 ï 2 Ja / 32 Nein / 0 Enthalt. Abgelehnt 2019-0352 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 2 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

ï 14 ï ï 9 ï ï 5 ï ï 2 ï ï 2 ï 2 ï ï 

 21.11.2019 ï liz-a150/19 Haushalt 2020/2021 

1 Beschlußvorschlag: 

Der Zuschuß für die Lebenshilfe für geistige Behinderte in Hºhe von 150 ú wird aufgestockt, so 

daß mindestens die gleiche Höhe wie der Zuschuß zum Heimat und Verkehrsverein (2018: 2.250 

ú) erreicht wird: 

S. 23 ï 0510010 sonst. Soziale Hilfe / 0410010 Heimatpflege ï 150/2.250 ú 

2 Beschlußvorschlag:  

Der Haushaltsansatz Zuschuss zur musikalischen Unterhaltung für den Verein Bergsträsser 

Weinmarkt wird gestrichen: 

S. 25 ï 1502030 ï 1.500 ú 

3 Beschlußvorschlag:  

Der Haushaltsansatz für die Umgestaltung Ehrenmalanlage wird mit Sperrvermerk bis zur 

Freigabe durch den Ausschuß versehen: 

S. 395 ï Inv.Nr. 2019-0103 ï 142.000 ú 

4 Beschlußvorschlag:  

Der Haushaltsansatz für die Aufstellung von Urnenwänden wird mit Sperrvermerk bis zur 

Freigabe durch den Ausschuß versehen: 

S. 404 ï Inv.-Nr. 2008-1301 ï je 54.000 ú 

5 Beschlußvorschlag:  

Der Haushaltsansatz für die Errichtung von Baumgrabstätten wird mit Sperrvermerk bis zur 

Freigabe durch den Ausschuß versehen: 

S. 404 ï Inv.Nr. 2013-1302 ï je 30.000 ú 
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6 Beschlußvorschlag:  

Der Haushaltsansatz für die Aufstellung von Schildern an der BAB wird gestrichen: 

S. 406 ï Inv.Nr. BGA-1502 ï 15.000 ú 

Begründungen:  

Werden mündlich abgegeben. 

 31.10.2019 ï liz-a149/19 IfZ-Gutachten NS H.D.Holzamer 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veröffentlicht das vom IfZ München angefertigte Gutachten über Hans Detlev Holzamer 

als pdf auf der Internetseite der Stadt und sorgt für eine Auslage in gedruckter Form im Stadtarchiv, 

Stadtmuseum und Stadtbibliothek. 

Begründung: 

Die Leserbriefe von Alt-Bürgermeister Obermayr und Heppenheimer Bürgern 
Echo 22.10.2019

 

offenbaren eine schwer erträgliche Geschichtsvergessenheit die mit Uninfor-

miertheit vermischt ist. Während in Schulen versucht wird über die Nazigräuel 

und die Funktion von Indoktrination zu informieren, wozu auch das Gutachten  

herangezogen werden könnte, scheint bei älteren Bür-

gern ein erheblicher Nachholbedarf an Aufklärung zu  
Echo 22.10.2019 

bestehen. Insoweit ist das leichte Zugänglichmachen 

des Gutachtens angezeigt. 

Echo 19.9.2019
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 26.9.2019 ï liz-a148/19Abwahlantrag SV-Vorsteherin Benyr 

Beschlußvorschlag: 

Frau Benyr wird als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung abgewählt. 

Begründung: 

Stadtverordnetenvorsteherin Frau Benyr in Personalunion Ortsvorsteherin von Ober-Laudenbach 

übt ihr Amt parteiisch entgegen §57 (4) Satz 1 HGO, §11 GO-Stadtverordnete, §9 GO-Ortsbeiräte 

aus, bricht die Rechte der Gemeindevertretung entgegen §57 (3) Satz 2 HGO, verstößt wiederholt, 

umfangreich und vorsätzlich gegen Kommunalrecht und Geschäftsordnung und informiert Gremien 

und Öffentlichkeit falsch über behördliche Entscheidungen. 

Als Anlaß ï neben den umfangreichen anhaltenden Verstößen in der Heppenheimer Stadtverordne-

tenversammlung ï wird die Ortsbeiratssitzung Ober-Laudenbach am 25.9.2019 genommen, in der 

Frau Benyr über die Entscheidung der Kommunalaufsicht über die Behandlung von Bauangelegen-

heiten falsch unterrichtete und diese vorsätzlich fortgesetzt rechtswidrig behandeln ließ und 

ankündigte, dies auch zukünftig zu tun. Desweiteren hat sie das Recht der Stadtverordneten auf 

Teilnahme an der Sitzung (§7 (5) GO-Ortsbeiräte) rechtswidrig unterbunden. 

Weitere Begründung erfolgt in der Sitzung. 

Stadtverordnetenvers. am: 13.2.2020 ï 2 Ja / 30 Nein / 1 Enthalt. Abgelehnt 2019-0352 

CDU ï 12 SPD ï 8 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

ï 12 ï ï 8 ï ï 3 1 ï 4 ï ï 2 ï 2 ï ï 

 12.9.2019 ï liz-a147/19 Umbenennung Holzamerplatz 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat entwidmet den Holzamerplatz bzw. zieht den Platznamen ein und beseitigt den 

Gedenkstein kurzfristig noch in 2019. Der Magistrat macht Namensvorschläge und stellt diese der 

Stadtverordnetenversammlung vor, die über die Namensgebung entscheidet. 

Begründung: 

Der FDP-Vorschlag zur ĂNeubenennung des Holzamer-Platzesñ wurde am 20.8.2019 und somit 

vor Übergabe des IfZ-Gutachtens (āHans Holzamer und der Nationalsozialismusó Juli 2019) an die 

Stadtverordnetenversammlung gestellt. Dies obwohl die FDP-Fraktion, die am lautstärksten unter 

Verwendung von Vulgärsprache gegen die Untersuchung argumentierte und die eigentlich 

eindeutigen Texte Holzamers als Ăim Duktus der damaligen Zeitñ abgefasst bezeichnend weiter 

verharmlost. Insoweit hat sich der Antragsteller FDP selbst als Vorschlaggeber disqualifiziert. 

Desweiteren ist der gewählte Begriff ĂPlatz der Heppenheimer Versammlungñ weder eindeutig 

noch nachvollziehbar. 

Einerseits wird das Treffen 1847 als Heppenheimer Tagung oder Heppenheimer Versammlung 

bezeichnet. Zudem gab es am Heppenheimer Schwimmbad etliche āNazi-Aufmªrscheó. Insoweit 

kann der Name irritieren. 

Andererseits dürften die Tagungsteilnehmer nie auf dieser Fläche gewesen sein, da diese 1847 

noch landwirtschaftliche Fläche war. Als einzige Verbindungsstraßen zwischen dem 1846 

eröffneten Bahnhof und Ludwigstraße/Halber Mond gab es die Lorscher Straße und den Postweg. 

Im Meßblatt 1889 ist neben der Lorscher Straße nur der Postweg als Verbindungsstraße 

eingezeichnet. Erst 1899 ist neben Lorscher Straße die Bahnhofstraße und Poststraße (heute 

Ernst-Schneider-Straße) eingetragen (Lageplan Jakob Maier). Immer wird die Fläche südlich des 

Stadtbaches als freie (landwirtschaftliche) Fläche dargestellt. Eine nichtlandwirtschaftliche Fläche 

dürfte erst mit dem Bau des Elektrizitätswerkes 1898-1900 entstanden sein. Der Platz liegt nicht 

wie behauptet Ăzwischen dem damals wichtigen Bahnhof und der Versammlungsstªtteñ sondern 

abseits. 
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Der abgelehnte Haushaltsantrag der LIZ auf Untersuchung und Umbenennung des Platzes vom 

16.11.2017 war gestellt hinsichtlich des Haushaltsansatzes zur Sanierung und Umgestaltung der 

Fläche, die weiterhin ansteht. Da die Flächengestaltung in Zusammenhang mit der historischen 

Anlage und einer evtl. neuen Namensgebung steht, wäre eine Diskussion über die zukünftige 

Nutzung und Gestaltung angezeigt. Dieses dürfte jedoch Zeit beanspruchen, weswegen eine 

zwischenzeitliche Entwidmung und Beseitigung der Tafel vom Stein vorgenommen werden sollte, 

zumal es keine postalischen Adresse mit dem Namen āHolzamerplatzó gibt. 

Da Straßen- und Platzumbenennungen nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen, 

Straßenbenennungen von der Stadtverordnetenversammlung nicht auf den Magistrat übertragen 

wurden, ist die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung notwendig. 

 12.9.2019 ï liz-a147.1/19 Umbenennung Holzamerplatz 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat entwidmet den Holzamerplatz bzw. zieht den Platznamen ein und beseitigt den 

Gedenkstein kurzfristig noch in 2019. Der Magistrat macht den Namensvorschlag LeChesnay-

Platz und stellt diesen der Stadtverordnetenversammlung vor. 

Begründung: 

Der FDP-Vorschlag zur ĂNeubenennung des Holzamer-Platzesñ wurde am 20.8.2019 und somit 

vor Übergabe des IfZ-Gutachtens (āHans Holzamer und der Nationalsozialismusó Juli 2019) an die 

Stadtverordnetenversammlung gestellt. Dies obwohl die FDP-Fraktion, die am lautstärksten unter 

Verwendung von Vulgärsprache gegen die Untersuchung argumentierte und die eigentlich 

eindeutigen Texte Holzamers als Ăim Duktus der damaligen Zeitñ abgefasst bezeichnend weiter 

verharmlost. Insoweit hat sich der Antragsteller FDP selbst als Vorschlaggeber disqualifiziert. 

Desweiteren ist der gewählte Begriff ĂPlatz der Heppenheimer Versammlungñ weder eindeutig 

noch nachvollziehbar. 

Einerseits wird das Treffen 1847 als Heppenheimer Tagung oder Heppenheimer Versammlung 

bezeichnet. Zudem gab es am Heppenheimer Schwimmbad etliche āNazi-Aufmªrscheó. Insoweit 

kann der Name irritieren. 

Andererseits dürften die Tagungsteilnehmer nie auf dieser Fläche gewesen sein, da diese 1847 

noch landwirtschaftliche Fläche war. Als einzige Verbindungsstraßen zwischen dem 1846 

eröffneten Bahnhof und Ludwigstraße/Halber Mond gab es die Lorscher Straße und den Postweg. 

Im Meßblatt 1889 ist neben der Lorscher Straße nur der Postweg als Verbindungsstraße 

eingezeichnet. Erst 1899 ist neben Lorscher Straße die Bahnhofstraße und Poststraße (heute 

Ernst-Schneider-Straße) eingetragen (Lageplan Jakob Maier). Immer wird die Fläche südlich des 

Stadtbaches als freie (landwirtschaftliche) Fläche dargestellt. Eine nichtlandwirtschaftliche Fläche 

dürfte erst mit dem Bau des Elektrizitätswerkes 1898-1900 entstanden sein. Der Platz liegt nicht 

wie behauptet Ăzwischen dem damals wichtigen Bahnhof und der Versammlungsstªtteñ sondern 

abseits. 

Der abgelehnte Haushaltsantrag der LIZ auf Untersuchung und Umbenennung des Platzes vom 

16.11.2017 war gestellt hinsichtlich des Haushaltsansatzes zur Sanierung und Umgestaltung der 

Fläche, die weiterhin ansteht. Da die Flächengestaltung in Zusammenhang mit der historischen 

Anlage und einer evtl. neuen Namensgebung steht, wäre eine Diskussion über die zukünftige 

Nutzung und Gestaltung angezeigt. Dieses dürfte jedoch Zeit beanspruchen, weswegen eine 

zwischenzeitliche Entwidmung und Beseitigung der Tafel vom Stein vorgenommen werden sollte, 

zumal es keine postalischen Adresse mit dem Namen āHolzamerplatzó gibt. 

Straßen- und Platzumbenennungen zählen nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung , 

Straßenbenennungen wurden nicht von der Stadtverordnetenversammlung  auf den Magistrat 

übertragen.. 

 12.9.2019 ï liz-a147.2/19 Umbenennung Holzamerplatz 

Beschlußvorschlag: 
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Der Magistrat entwidmet den Holzamerplatz bzw. zieht den Platznamen offiziell ein und entfernt 

oder legt den Findling kurzfristig noch in 2019 um. Der Magistrat macht neben dem Namensvor-

schlag LeChesnay-Platz weitere Vorschläge und stellt diese der Stadtverordnetenversammlung 

vor, die über die Namensgebung entscheidet. 

Begründung: 

Der Magistrat hat laut mündlicher Aussage von Bürgermeister Burelbach beschlossen, den Holz-

amerplatz in LeChesnay-Platz umzubenennen. Einerseits sind Straßenbenennungen von der Stadt-

verordnetenversammlung nicht auf den Magistrat übertragen, die Entwidmung bzw. Umbenennung 

nicht öffentlich bekanntgemacht, andererseits besteht in der Öffentlichkeit Unverständnis darüber, 

eine Namensrochade vorzunehmen. Auch stehen die zukünftige Nutzung und die Art der Umge-

staltung des Platzes noch nicht fest, so daß die Umbenennung in LeChesnay-Platz verfrüht erscheint. 

Da inzwischen die Gedenktafel vom Findling entfernt wurde, ist aureichend Zeit eine sinnvolle 

Neubenennung zu finden. 

Kommentar:  Wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Die Kommunalaufsicht ist zur Klärung aufgefordert. 

 24.9.2019 ï liz-a146/19 Fußgängersicher. B460/Neckarstr. 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst die Nullabsenkung der Bordsteinkante incl. taktiler Elemente für sehbe-

hinderte Menschen am Zebrastreifen Lorscher Straße/B460 Ecke Neckarstraße und verändert im 

Zuge der Arbeiten die Lage der Fahrbahnbegrenzung auf der südlichen Seite der Lorscher Straße. 

Begründung: 

Der Zebrastreifen wird von vielen Personen mit Kinderwagen, Bahnreisenden mit Rollkoffern und 

insbesondere älteren Menschen genutzt, denen eine Nullabsenkung die Überquerung erleichtern 

würde. Auch fehlen an diesem innerstädtischen Übergang taktile Elemente für sehbehinderte 

Menschen. 

Die Verlegung der Fahrbahnkante auf die verlängerte Linie der südlich aufgemalten Fahrbahnbe-

grenzungslinie zum Parkstreifen (rot ins Bild eingetragen) würde für Fußgänger die Einsicht in den 

Straßenraum erleichtern, die Zebrastreifenüberquerungswilligen für die Fahrzeugführer deutlicher 

sichtbar machen und damit den stark belasteten Verkehrsraum sicherer machen. Die Fahrbahn-

verengung trägt auch zur Geschwindigkeitsreduzierung und zur Aufwertung des Stadteinganges 

und Stadtbildes positiv bei. Linienbusse die aus der Neckarstraße in Richtung Stadtmitte auf die 

Lorscher Straße einbiegen, könnten zudem weiter in den Verkehrsraum einfahren und sich damit 

zügiger in den Verkehrsstrom einordnen. Daß eine Verengung der Fahrbahn gegenüber dem 

Bestand möglich ist, zeigt das Beispiel an der B3 nördlich des neu hergestellten Kreisels an der 

alten Psychiatrie.  

Kommentar:  Wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Die Kommunalaufsicht ist zur Klärung aufgefordert. 
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 30.8.2019 ï liz-a145/19 Gehwegparker 

Beschlußvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert Bürgermeister Burelbach bzw. die Ordnungsbehörde 

auf, Wildes Parken auf Geh- und Radwegen ordnungsrechtlich zu ahnden, um die bestimmungs-

gerechte Nutzung der Geh- und Radwege sicherzustellen. 

Begründung: 

Die CDU-FDP-FWH Koalition bzw. Stadtverordnetenmehrheit 31/1/1 hat am 16.6.2011 gegen die 

Stimme der LIZ die aktuelle Stellplatzsatzung mit etlichen Befreiungen von der Stellplatznachweis-

pflicht beschlossen ohne irgendeine Anstrengung unternommen zu haben neue Stellplätze zu 

schaffen. Am 23.7.2019 hat die CDU-SPD-Koalition einen Antrag zur weiteren Befreiung der 

Stellplatzpflicht eingebracht, ohne eine Lösung für den ruhenden Verkehr anzubieten. Der Pkw-

Bestand steigt kontinuierlich an. 

Zum 1.1.2019 beträgt die Fahrzeugdichte in Deutschland 692 Kfz/Einwohner und ist in Heppenheim 

vom 1.1.2011 mit 14.524 Pkw bis 1.1.2019 auf 16.205 Pkw gestiegen (Angaben statistisches 

Bundesamt). 

Trotz dieser Entwicklung und der Bereitschaft des Einzelnen, mehr Geld für den Pkw auszugeben, 

aber für Stellplätze nicht bereit ist zu zahlen bzw. die Stellplatzordnung und StVO nicht einzuhalten, 

unterstützt die Koalition das Wilde Parken im öffentlichen Raum mit jetzt schon unzumutbar zuge-

parkten Geh- und Radwegen, Stellplatzsuchverkehr und zugeparkten Einfahrten einhergehend mit 

Aggressionszunahme im Straßenverkehr. Zudem verweigert die Koalition jegliche vorausschauende 

Verkehrsentwicklungsplanung, trotz Ausweisung neuer Baugebiete und verweigert auch Raum für 

den ruhenden Verkehr zu schaffen, wie z.B. in der Siegfriedstraße. Durch den neu entstehenden 

Parkdruck wird der Raum für die schwächsten Verkehrsteilnehmer absehbar weiter eingeengt. Um 

die Folgen der (absehbaren) Beschlußfassung (Änderung der Stellplatzsatzung) abzumildern, bleibt 

daher nur eine verstärkte Überwachung um vorhandene Geh- und Radwege zweckentsprechend 

nutzen zu können.  

Kommentar:  Wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Die Kommunalaufsicht ist zur Klärung aufgefordert. 

 30.8.2019 ï liz-a144/19 Garagen-/Stellplatznutzung 

Beschlußvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert Bürgermeister Burelbach bzw. die Ordnungsbehörde unter 

ggf. Einbeziehung der Bauaufsicht auf, die bestimmungsgerechte Nutzung von nachgewiesenen 

Stellplätzen (Garagen/Carports/offenen Kfz-Stellplätzen) zu prüfen und Zweckentfremdung ggf. 

ordnungsrechtlich zu ahnden, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu erwirken. 

Begründung: 

Die CDU-FDP-FWH Koalition bzw. Stadtverordnetenmehrheit 31/1/1 hat am 16.6.2011 gegen die 

Stimme der LIZ die aktuelle Stellplatzsatzung mit etlichen Befreiungen von der Stellplatznachweis-

pflicht beschlossen ohne irgendeine Anstrengung unternommen zu haben neue Stellplätze zu 

schaffen. Am 23.7.2019 hat die CDU-SPD-Koalition einen Antrag zur weiteren Befreiung der Stell-

platzpflicht eingebracht, ohne eine Lösung für den ruhenden Verkehr anzubieten. Der Pkw-Bestand 

steigt kontinuierlich an. 

Zum 1.1.2019 beträgt die Fahrzeugdichte in Deutschland 692 Kfz/Einwohner und ist in Heppenheim 

vom 1.1.2011 mit 14.524 Pkw auf 1.1.2019 mit 16.205 Pkw gestiegen (Angaben statistisches 

Bundesamt). 

Trotz dieser Entwicklung und der Bereitschaft des Einzelnen, mehr Geld für den Pkw auszugeben, 

aber für Stellplätze nicht bereit ist zu zahlen bzw. die Stellplatzordnung und StVO nicht einzuhalten, 

unterstützt die Koalition das Wilde Parken im öffentlichen Raum mit jetzt schon unzumutbar zuge-

parkten Geh- und Radwegen, Stellplatzsuchverkehr und zugeparkten Einfahrten einhergehend mit 
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Aggressionszunahme im Straßenverkehr. Zudem verweigert die Koalition jegliche vorausschauende 

Verkehrsentwicklungsplanung, trotz Ausweisung neuer Baugebiete und verweigert auch Raum für 

den ruhenden Verkehr zu schaffen, wie z.B. in der Siegfriedstraße. Um die Folgen der (absehbaren) 

Beschlußfassung (Änderung der Stellplatzsatzung) abzumildern, bleibt daher nur eine Überwachung/ 

Kontrolle der nachgewiesenen Stellplätze um vorhandenen Parkraum sinnvoll und zweckentspre-

chend zu nutzen. 

Kommentar:  Die Ablehnung erfolgte u.a. damit, daß dies nicht Sache der Stadt bzw. Ordnungsamtes wäre, 

Anstiftung zur Denunziation wäre oder den Schutz der Wohnung verletzen würde (Hörst FDP) etc.. Auf der 

SVV am 13.2.2020 erklärte Bgm.Burelbach nach rechtlicher Klärung, daß es doch Sache des Ordnungsamtes 

sei. 

 28.8.2019 ï liz-a143/19 e-Mobiltät ÖPNV 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat setzt sich mit Kommunen die mit regenerativen Energien angetriebene Busse für den 

ÖPNV einsetzen in Verbindung und eruiert deren Erfahrungen hinsichtlich Kosten und Zuverlässig-

keit und stellt das Ergebnis im BUS vor. 

Begründung: 

Im In- und Ausland werden inzwischen mit regenerativen Energien angetriebene Fahrzeuge genutzt. 

Z.B. werden in Lampertheim (siehe Bericht ï Testbetrieb) und Auxerre (siehe Bilder und https://www. 

agglo-auxerrois.fr/Missions/Transports-et-deplacements/LEO-VOUS-TRANSPORTE/Pratique) 

Elektrobusse eingesetzt. Hinsichtlich des Stadtbusses scheinen Alternativen zu Diesel-Antrieben 

gegeben, weswegen eine Überprüfung angezeigt scheint. Heppenheim als Kreisstadt sollte voran-

gehen. 

In Auxerre fand eine Testphase in 2017 (https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/un-bus-et-

une-navette-centre-ville-100-electriques-testes-a-auxerre_12418017/#refresh) statt, infolgedessen 

die Busse (https://www.bluebus.fr/#technique) ï Kleinbus 6m/22 Passagiere und Standartbus 12m/ 

109 Passagiere ï mit bis zu 170 km Reichweite/Tag in den Regelbetrieb übergingen. Diese werden 

auch in etlichen anderen Städten betrieben wie u.a. in Luxemburg, Colmar und Mühlhausen. 

Einem Pressebericht vom 27.8.2019 (https://www.busplaner.de/de/news/elektromobilitaet-e-mobilitaet-

500-elektrobusse-fuer-indien-11137.html) war sogar die Förderung mit Bundesmitteln für e-Mobilität 

in Indien zu entnehmen: ĂIm Auftrag des Bundesministeriums f¿r wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) hat die KfW-Entwicklungsbank mit Sitz in Frankfurt mit dem indischen 

Finanzministerium einen Finanzierungsvertrag für ein zinsverbilligtes Darlehen in Höhe von 200 

Mio. EUR zur Modernisierung des öffentlichen Verkehrs im indischen Bundesstaat Tamil Nadu 

unterzeichnet. Das Vorhaben umfasst unter anderem den Einsatz von 500 batteriebetriebenen 

Elektrobussen, den Austausch von 2000 alten Dieselbussen durch energieeffizientere Modelle, die 

Einführung von bargeldlosen Bezahlsystemen sowie die Einführung von IT zur Effizienzsteigerung 

des Betriebs und der Instandhaltung in den Städten Chennai, Coimbatore und Madurai.ñ 

https://www.busplaner.de/de/themen/hotels-staedte-und-destinationen/staedte.html
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 28.8.2019 ï liz-a142/19 Verkehrswegeplanung 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst die Erledigung folgender Anliegen, ggf. unter Hinzuziehung von 

HessenMobil: 

1. Der Magistrat veranlasst die Beantwortung der Anfrage LIZ-af115/19 zur ZAKB-Erschließungs-

straße und Übergabe der Machbarkeitsstudie. 

2. Der Magistrat ermittelt und teilt mit: Nutzerzahlen der in der Anfrage liz-af116/19 unter Pkt. 2. 

und 3. aufgeführten Fahrrad-Strecken. 

3. Der Magistrat ermittelt welche Richtlinien die in der Anfrage liz-af116/19 angeführten gebauten 

Strecken hinsichtlich Ausbaubreiten und das Kombinieren von Fuß- und Radnutzern begründen. 

4. Der Magistrat stellt die mit HessenMobil hinsichtlich des Anschlusses der neuen Erschließungs-

straße zum ZAKB an der B460 getroffenen Vereinbarungen auch hinsichtlich Querungen des 

über Wirtschaftswege verlaufenden Radweges zwischen Heppenheim und Lorsch im BUS vor. 

5. Der Magistrat eruiert warum die B460 zwischen BAB-5-Anschlußstelle und L3111 mit beidseiti-

gen Standstreifen aber ohne Radweg ausgebaut wurde und stellt das Ergebnis im BUS vor. 

6. Der Magistrat fordert HessenMobil auf die Bepflanzung auf dem Grünstreifen zwischen Radweg 

und Siegfriedstraße auf dem sanierten Teilstück Heppenheim-Fischweiher in diesem Jahr 

(2019) wieder herzustellen. 

7. Der Magistrat eruiert Belastungszahlen und Flächenbedarf von Kreiseln, sowie die Anforderun-

gen von Fußgängerübergängen an innerstädtische Kreuzungen und stellt diese im BUS vor. 

Begründung: 

Die Aufforderung zur Beantwortung und Umsetzung per Antrag ist notwendig, weil sich der Magistrat 

und mitverantwortliche Behörden fortwährend weigern sachdienlich zu antworten, soweit sie dies 

überhaupt tun, und die Stadtverordnetenmehrheit eine sachdienliche Aussprache regelmäßig ver-

hindert. 

Zu 1. Die Anfrage ist wie so viele andere immer noch nicht beantwortet. Die Einforderung der 

Machbarkeitsstudie war verhandlungsökonomisch in der Anfrage erbeten, ohne daß dieser Bitte 

nachgekommen wurde, weswegen dies auf dem Weg des Antrags erfolgt. 

Zu 2. Der in der Antwort zur Vorlage 2019-0084 aufgeführte link existiert nicht. Die Verkehrsmen-

genkarte an anderer Stelle gibt keinen Aufschluß, weswegen nun die Ermittlung beantragt wird. 

Zu 3. Die Führung über Wirtschaftswege und auch die Kombination Geh-/Radweg im Gegenver-

kehr mit hoher Frequentierung wie an der B3 ist den in der Antwort zur Vorlage 2019-0084 aufge-

führte Richtlinien nicht zu entnehmen. Insoweit ist es erforderlich die planerischen Grundlagen zu 

eruieren oder ggf. festzustellen, daß die Planung HessenMobils keine rechtlichen Grundlagen hat. 

Zu 4. Die Antworten von Magistrat und HessenMobil zu dieser Thematik sind vage und gehen nicht 

auf den Kontenpunkt B460 ein, noch wird erklärt was unter erforderliche Wege verstanden wird. 

Eine Vorstellung der bisherigen Vereinbarungen und Planungsüberlegungen ist daher angezeigt. 

Zu 5. Der Standstreifen zwischen BAB-5-Anschlußstelle und L3111 wurde erst in den 1990er Jahren 

hergestellt. Insoweit geht der Verweis auf Richtlinien aus den 70-iger Jahren fehl. Es ist daher er-

forderlich die planerischen (auch raumplanerischen) Grundlagen zu eruieren oder ggf. festzustel-

len, daß die Planung HessenMobils keine rechtlichen und raumplanerischen Grundlagen hat. 

Zu 6. Eine Bepflanzung des Grünstreifens bietet dem Gehweg einerseits Schutz vor Staub und 

Spritzwasser, andererseits verhindert er wildes Parken und wirkt gegen die Verfestigung des 

Bodens. Daneben ergeben sich ökologische und stadtgestalterische Vorteile, ob als Blühstreifen 

oder gärtnerisch gestaltete Fläche. Es ist nicht nachvollziehbar, weswegen dieser nicht längst 

wieder sachgerecht bepflanzt und gepflegt wurde. 

Zu 7. Die Antwort von HessenMobil zur Vorlage 2019-0084 5. erscheint wenig glaubhaft. Eine 

Antwort zum westlichen Fußgängerüberweg wird nicht gegeben. Da HessenMobil die Gleichbe-

rechtigung der Verkehrsteilnehmer und die Anforderungen an Kreuzungen im innerstädtischen 
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Bereich offensichtlich ignoriert, scheint das Erfordernis gegeben HessenMobil die rechtlichen 

Möglichkeiten über die Heppenheimer Stadtplanung aufzuzeigen. 

 12.7.2019 ï liz-a141/19 FG¦/Zebrastreifen āZur Roseó UH 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst die Einrichtung eines FG¦/ĂZebrastreifenñ in der Straße Hambacher Tal 

in der Hºhe des Restaurants āZur Roseó. 

Begründung: 

Die Verkehrssicherheit in der Straße Hambacher Tal wurde bereits mehrfach vom Ortsbeirat Ham-

bach thematisiert. Es wurde Tempo 30 ausgeschildert und Stellplätze markiert. Der Bewuchs auf 

dem Privatgrundstück Ecke Hambacher Tal/In der Wasserschöpp bzw. Burgweg wurde zurückge-

nommen, so daß die Einmündung besser einzusehen ist. Trotz dessen ist die Straße Hambacher 

Tal dem Verkehrszuwachs nicht zureichend. Die markierten Stellplätze engen die ohnehin zu 

schmalen Gehwege weiter ein, was zu einer Unübersichtlichkeit der Verkehrsverhältnisse führt und 

insbesondere Schulkindern die Einsichtsmöglichkeit in den Verkehrsraum erschwert. Die getroffe-

nen Maßnahmen konnten überhöhte Geschwindigkeiten insbesondere von āL¿ckenspringernó nicht 

verhindern, was immer wieder zu gefährlichen Situationen führt. Die bisherige Argumentation der 

zu geringen Frequentierung für die Einrichtung eines Zebrastreifens ist widersinnig und kann nur 

wirtschaftlich begründet sein, da eine geringe Frequentierung Autofahrer nicht behindern würde. 

Die Kosten von 2 Schildern und Straßenmarkierung sind überschaubar und sollten angesichts der 

Gefahrensituation hier keine Rolle spielen, zumal Geld für die Stellplatzmarkierungen ohne große 

Diskussion bereitgestellt wurde. 

Kommentar:  Wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Die Kommunalaufsicht ist zur Klärung aufgefordert. 

 11.7.2019 ï liz-a140/19 Lichtverschmutzungsvermeidung 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst zur Vermeidung von Lichtverschmutzung bei Neubauvorhaben und baulichen 

Änderungen auf angemessene Beleuchtung z.B. durch Auflagen in Genehmigungsverfahren hinzu-

wirken und in der Bauleitplanung entsprechende Festsetzungen zu treffen. 

Begründung: 

Die beiden realisierten Bauvorhaben Jugendpsychiatrie und ein übergesiedelter Hersteller/System-

lieferant im Gewerbegebiet-Süd sind in unterschiedlicher Weise Beispiele für fehlgeleitete Lichtpla-

nung mit negativen Auswirkungen auf Ökologie und Lebensumfeld. Während im Gewerbegebiet-Süd 

die Anlieferungsausleuchtung weit in die Landschaft ausstrahlt, wirkt die Hofbeleuchtung der Jugend-

psychiatrie negativ auf Stadteingang und bauliches Umfeld und leuchtet Wohngebiet unnötig blendend 

weiß aus. Auch die neu hergestellten Straßenbeleuchtungen von Burgweg und Schönbacher Straße 

belegen in unterschiedlicher Weise die Konzeptionslosigkeit der städtischen Lichtplanung. Im Burg-

weg wird jeder Hofeingang mit eigener Straßenleuchte versehen, was als herstellungs- und folge-

kostenintensive Übermöblierung angesehen werden muß. In der Schönbacher Straße steht das 

grellweiße Licht im Widerspruch zur gelblichen Ausleuchtung der Kettelerstraße ohne Sicherheits-

gewinn, da das neue weiße Licht blendet und für eine kühle Atmosphäre mit starken Schatten sorgt, 

die dem Sicherheitsgefühl abträglich ist. Die vorgenannten Beispiele mit ihrem geringen Anteil an 

Gelblicht wirken sich negativ auf die Ökologie/Insektenwelt aus. 

Da sich im BImSchG selbst keine konkreten Grenzwerte finden, die die Schädlichkeit definieren, gibt 

es die Orientierungshilfe der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) in Form 

der Lichtrichtlinie 2012 ĂHinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmisionenñ 

(https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lichthinweise-2015-11-03mit-formelkorrektur_aus 

_03_2018_1520588339.pdf), die sich wiederum auf die Publikation der LiTG ĂMessung und Beur-

teilung von Lichtimmissionen k¿nstlicher Lichtquellenñ 2011 (https://www.litg.de/media/19225.12.3_ 

Kurzfassung_Lichtimmission) bezieht, in der maximal zulässige Werte, Mess- und Bewertungsme-

thoden veröffentlicht wurden. In Hessen ist das Thema z.B. vom HLNUG ĂVerfahrenshandbuch 

https://www.litg.de/media/19225.12.3_Kurzfassung_Lichtimmission
https://www.litg.de/media/19225.12.3_Kurzfassung_Lichtimmission
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zum Vollzug des BimSchGñ S.115 (https://www.hlnug.de/fileadmin/downloads/luft/genehmigungsfor 

mulare/VHB_Genehmigungsverfahren.pdf) behandelt. Desweiteren gibt es die Handlungsempfeh-

lungen des Biosphärenreservates Rhön (https://biosphaerenreservat-rhoen.de/_upl/br/_pdf/handlu 

ngsempfehlungen_beleuchtung_gewerbe_parkplaetze_arbeitsstaetten-1.pdf). 

Gemäß § 3 (3) BImSchG gehören Lichtimmissionen zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn 

sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. Genehmigungsbe-

dürftige Anlagen sind gemäß § 5 (1) Nr.1, 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, daß schäd-

liche Umwelteinwirkungen durch Licht nicht hervorgerufen werden können und daß Vorsorge gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden 

Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung getroffen wird. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind 

gem. § 22 (1) Nr. 1, 22 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-

kungen durch Licht verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und daß 

nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. Insoweit gibt es ausreichend Handlungsempfehlungen und Grundlagen um 

fehlgeleitete Beleuchtung zu verhindern.  

 11.7.2019 ï liz-a139/19 Städtische Liegenschaften 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat stellt allen Stadtverordneten einen aktuellen Übersichtsplan mit Kennzeichnung aller 

städtischen Liegenschaften zur Verfügung. 

Begründung: 

Die letzte Übersichtskarte mit Darstellung städtischer Flurstücke deren Übergabe an die Stadtver-

ordnetenversammlung 2011 auf Antrag der LIZ beschlossen wurde, und vom Magistrat erst 2013 

auf CD übergeben wurde, datiert auf Juli 2013 und muß als veraltet angesehen werden. 

Die alte Übersichtsdokumentation ermöglichte uns den Magistrat auf Planungsmängel frühzeitig hin-

zuweisen, was auch für die Zukunft gewährleistet sein sollte. Auch ist nur in Kenntnis des städtischen 

Eigentums die Kontrolle des Magistrats, deren getätigten An- und Verkäufe nachvollzieh- und kon-

trollierbar. 

Zur Beurteilung des Zustandes städtischer Liegenschaften ist es notwendig, diese überhaupt zu 

kennen. Dies betrifft Straßengrundstücke ebenso wie Gebäude, Bau- und Bauerwartungsland, 

landwirtschaftliche Flächen, Biotope etc.. Nur durch Verortung ist es den Stadtverordneten möglich 

auf notwendige Instandhaltungen evtl. notwendige Arrondierungen u.ä. hinzuwirken und Beschluß-

vorschläge zu unterbreiten. Vorgeschlagen wird eine PDF-Datei mit farblicher Kennzeichnung der 

Grundstücke mit Flur- und Flurstücksbezeichnungen, was mittels Layern einfachst zu erstellen ist. 

Eine farbliche Unterscheidung nach Art der Grundstücke wird angeregt. Eine Einstellung in den für 

die Stadtverordneten zugänglichen Bereich des Sessionet hätte den Vorteil der ständigen Aktualität 

und der geringsten Kosten, da keine Kosten für Kopien und Versand anfallen. 

Kommentar:  Die Herausgabe einer neuen Eigentumskarte wurde von Erster Stadträtin Bender zugesagt, 

weswegen der Antrag nicht zur Abstimmung sondern im Geschäftsgang belassen wurde. In der SVV am 

13.20.2020 erklªrte Frau Bender auf Nachfrage, daÇ es Ătechnische Problemeñ gªbe. Die Stadtverwaltung 

ist mal wieder nicht in der Lage, einfachste Angelegenheiten zu erledigen. 

 6.7.2019 ï liz-a138/19 Ortsumgehung B460 Heppenheim 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst verwaltungsintern eine stadtplanerische Entwicklungsplanung in Hinsicht 

auf eine Ortsumfahrung-Süd zur Entlastung der Innenstadt vom Ost-West-Verkehr und stellt diese 

im BUS vor, um diese dem Kreis und Land vorzustellen. 

Begründung: 
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Ortsumfahrungen zu wesentlich geringer belasteter Bundesstraßen als die B460 sind in näherer und 

weiterer Umgebung von Heppenheim längst realisiert. Im Raum Hessische Bergstraße fehlt eine Ver-

bindung zwischen BAB und Odenwald, was die Kfz-Verstopfung der Innenstädte insbesondere von 

Bensheim und Heppenheim zur Folge hat und sich neben unnötigen Immissionen auch negativ auf 

im Stau stehenden ÖPNV auswirkt. Zum letzten Bundesverkehrswegeplan (BVWP) fand eine Anmel-

dung statt, die von HessenMobil und dem Land Hessen unterstützt wurde. Der Nachweis der Notwen-

digkeit ist insoweit erbracht. Bensheim hat nachweislich keine Lºsung, das āKlinger Taló scheidet auf-

grund der naturräumlichen Eingriffe und erhaltenswerter Naturschönheit als Lösung zwischen den 

Städten aus. 

Um naturräumliche Eingriffe so gering wie möglich zu halten bleibt nur eine Lösung im besiedelten 

Bereich bzw. in vorhandenen Straßenräumen. Als Vorschlag steht weiter die Lösung AS-Süd/L3398-

Maibergtunnel an, die mehr Raum für ÖPNV, Rad- und Gehwege sowie Grünanlagen und Wohnbau-

flächen schafft, Stadreparatur betreibt. Um die Diskussion wieder in Gang zu bringen erscheinen 

Vorschläge seitens der Stadt Heppenheim, die zugleich die Lärmproblematik lösen und städtebau-

liche Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, angebracht. Daß z.B. Überdeckelungen auch von nieder-

rangigen Bundesstraßen in Frage kommen wie z.B. für die Bürgermeister-Metzendorfstraße zeigt 

das realisierte Beispiel B535 Plankstadt-Schwetzingen (s.Bild unten) für weit geringerer Anwohner-

betroffenheit (Plankstadt: Einfamilienwohnhäuser/Heppenheim: Hochhäuser und Einfamilienwohn-

häuser, Schule, Kindergarten, Krankenhaus). Tunnel- und Brückenlösungen sind auch für Landes-

straßen wie z.B. L536 in Schriesheim (Branichtunnel) zur Halbierung der Ortsdurchfahrt dort mit 

12.200 Kfz/dtv realisiert und damit für weit geringere Verkehrsbelastungen als in Heppenheim. 

Eine städtebauliche Entwicklungsplanung als Ideenskizzen scheint daher angezeigt. Die verwal-

tungsinternen Ideen sind anschließend im BUS vorzustellen und nach Freigabe an Kreis und Land 

weiterzuleiten.  

 19.6.2019 ï liz-a137/19 Klimaschutz / Oberflächen 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst bei Neubauten und grundhaften Sanierungen von Straßen und Wegen 

die Verwendung heller Oberflächen, auch in Zusammenhang mit Baumaßnahmen von HessenMobil. 

Dies gilt auch bei Teilmaßnahmen wie z.B. die streckenweise Erneuerung von Geh- und Radwegen 

oder Stellplatzflächen, die über reine Ausbesserungsmaßnahmen hinausgehen. 

Soweit hierdurch Mehrkosten entstehen, so sind diese zu ermitteln und im jeweiligen Haushaltsplan 

darzustellen. 

Begründung: 

Aufgrund der klimatischen Änderungen sind städtebauliche Anpassungen erforderlich, um einer-

seits die Lebensqualität aufrechtzuerhalten, andererseits geopolitische Klimaschutzmaßnahmen 

kleinräumig zu unterstützen. 
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Bei Betonbauweisen können dies hellere Beimischungen oder hellerer Splittvorsätze sein. Bei 

Natursteinpflaster das Auswählen z.B. helle quarzhaltige Granite, statt dunkler Sorten. Bei Asphalt 

z.B. der auch für lärmoptimierte Asphalte geeignete Henauer Quarzit. 

Verwiesen wird hierbei auf den Beschluß 419 /XVIII/19 der Stadtverordnetenversammlung in Langen. 

Straßen- und Wegeoberflächen tragen neben Dachflächen wesentlich zum Mikroklima bei. Insbe-

sondere schwarze unbeschattete Asphaltdecken sorgen für eine Aufheizung der Innenstädte und 

damit einhergehender Belastungen. Die Stadt Heppenheim hat insbesondere in den letzten Jahren 

das Stadtgrün vernachlässigt, Stadtbäume insbesondere 2018 vertrocknen lassen und gleichzeitig 

stadtbildprägende gesunde Bäume gefällt (z.B. Kastanie neben Klügl), Auflagen in Bebauungs-

plänen zur Begrünung von Dächern oder Nutzung für regenerative Energien abgelehnt, ebenso 

wie die Schaffung von Straßenbegleitgrün zur Beschattung neuer Straßen. Am 12.4.2018 wurde 

durch Mehrheitsbeschluß sogar die 2002 beschlossene Satzung zum Sammeln und Verwenden 

von Niederschlagswasser ersatzlos außerkraftgesetzt. Insbesondere in engen Ortslagen, wie z.B. 

der B460/Lorscher Straße/Lehrstraße/Siegfriedstraße oder B3/Darmstädter Straße können Aufhei-

zungen durch Verwendung hellerer Oberflächen mindernd wirken. Daß dies auch bei Ausbesse-

rungen möglich ist, belegt die Gehwegherstellung nach Kabelverlegung in der Jakob-Maier-Straße. 

 18.6.2019 ï liz-a136/19 Akteneinsicht Städtetag 

Verlangen: 

Die LIZ-Fraktion verlangt einen Akteneinsichtsausschuß nach § 50 (2) HGO über die Zusammen-

arbeit mit dem Hessischen Städtetag und die vertraglichen Vereinbarungen. 

Auftragsgegenstand: Untersuchung der städtischen Fragestellungen und gelieferten Städtetag-

Antworten und der damit verbundenen vertraglichen Vereinbarungen zur 

Klärung der angemessenen Weitergabe der erhaltenen Informationen an 

die Stadtverordnetenversammlung. 

Benötigte Unterlagen: 1. Alle seit 5.12.2013 erfolgten Anfragen und Antworten im Zusammenhang  

 mit Vorgängen der Stadtverordnetenversammlung. 

2. Alle vertraglichen Vereinbarungen mit dem Hessischen Städtetag. 

Ausschuß/Einsicht Als Akteneinsichtsausschuß soll der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförde-

rungsausschuß bestimmt werden. 

Begründung: 

Mit Stadtverordnetenbeschluß vom 5.12.2013 wurde auf Empfehlung des Magistrats die Mitglied-

schaft beim Hessischen Städte- und Gemeindebund beendet. Seitdem ist Ansprechpartner für 

kommunalpolitische Themen der Hessische Städtetag. In der Vergangenheit wurden in Hinsicht 

auf Unstimmigkeiten in der Stadtverordnetenversammlung verschiedene Anfragen gestellt, die wenn 

überhaupt nur ausschnittweise wiedergegeben worden sind. Zuletzt sagte Stadtverordnetenvorste-

herin Benyr in der von uns thematisierten Behandlung von Bauanträgen in Ortsbeiratssitzungen eine 

Klärung über den Städtetag zu mit Zusage der Übermittlung der Antwort, ohne ihrem gegebenen 

Wort nachzukommen. Bürgermeister Burelbach sagte, daß er zunächst die Ortsbeiratsvorsitzenden 

informieren wolle, anschließend die Stadtverordnetenversammlung, was nicht geschah. Aufgrund 

der geänderten Verfahrensweise in den Ortsbeiräten wird der Städtetag offensichtlich als reine 

Informationsquelle für die Koalition mißbraucht, was die Akteneinsicht auch erforderlich macht. 

Einerseits ist zu klären, ob überhaupt und wann angefragt wurde, andererseits ob die gegebenen 

Antworten in Übereinstimmung mit den Städtetag-Antworten erfolgten und Gründe für unbegründete 

abweichende Handlungsweisen und Anlässe für verweigerte Antworten und Informationen zu 

eruieren. Auch steht die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Vertragsverhältnisses an, um die Sinn-

haftigkeit der Mitgliedschaft prüfen zu können. 

Siehe Minderheitenbericht/Ergebnisfeststellung. 

 13.6.2019 ï liz-a135/19 Verkehrslenkung B3/B460 

Beschlußvorschlag: 
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Der Magistrat stellt seine getroffenen Absprachen mit der Stadt Bensheim, seine ergriffenen 

Maßnahmen zur Verbesserung der Luft- und Lärmqualität in Heppenheim, sowie die Heppenheim 

betreffenden Teile des Bensheimer Greencity-Plan 2018/Luftreinhalteplanentwurf/Masterplan* im 

BUS-Ausschuß vor. 

*https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Masterplaene-Green-City/bensheim.pdf?__blob=publicationFile 

Begründung: 

Dem Greencity-Plan/Masterplan der Stadt Bensheim sind die beabsichtigten Verkehrsverlagerungen 

der Ost-West-Verkehrsflüsse vorrangig über die B460 statt der 4-spurig ausgebauten B47 (westliche 

Bensheim) zu entnehmen (Masterplan S. 14, 2.1.2.2 Abb.5). Hinsichtlich der vergleichbar schlechten 

Luftqualität, jedoch in Heppenheim höheren Verkehrsdichten (Bensheim B3/B47 20.000 Kfz/24h ./. 

Heppenheim B3/B460 Ó34.000 Kfz/24h) und damit höheren Lärmbelastungen ist nicht hinnehmbar, 

daß Bensheim seine Lebensqualität und Verkehrsverhältnisse zu Lasten von Heppenheim verbes-

sern will: ĂDas heiÇt, im Norden muss der Verkehr auf die Westtangente umgeleitet werden und 

im Süden auf die B460. Werden diese Maßnahmen konsequent umgesetzt, lassen sich noch deut-

lich höhere Reduzierungen erreichen.ñ (Masterplan S.16), ĂH2: Ablenkung des aus Süden kom-

menden Verkehrs in Richtung Odenwald auf die B460 éñ (Masterplan S. 20), ĂUmsetzung 

Stadt Bensheim/Stadt Heppenheim HessenMobilñ (Masterplan S. 153). 

Da hier offensichtlich Absprachen innerhalb der großen Parteien zu Lasten der Lebensqualität der 

Heppenheimer Bürger ohne zukunftsfähiges überregionales Verkehrskonzept getroffen wurden, ist 

eine öffentliche Diskussion angezeigt, um daraus Forderungen für Heppenheim ableiten zu können. 

 13.5.2019 ï liz-a134/19 Beschilderung B3/B460 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat wird aufgefordert auf kleinere Schilder und eine geänderte Beschriftung bzw. Pfeilarten 

bei Hessen Mobil hinsichtlich der Ersatzbeschilderung der Schilderbrücken B3/B460 hinzuwirken. 

Begründung: 

Die inzwischen übersendete Planungsunterlage zur Neu-/Ersatz-Beschilderung an der Kreuzung 

Darmstädter Straße (B3)/Lehrstraße (B460) zeigt überdimensionierte Schilder bei schlechter 

Lesbarkeit. Uns scheint eine Schildergröße von max. 2,50m Breite für ausreichend und für die 

Innenstadt angemessen. Ein Beispiel dieser Schilderbreite (2,50m) hängt in der Lorscher Straße 

(siehe Bild) und ist unserer Ansicht nach bereits überdimensioniert. 

"Mast Nr. 1" steht im dreispurigen Bereich: Die mittlere 

Tafel mit Schrägpfeil ist nicht nachvollziehbar, auch fehlt 

ein Hinweis auf den Bahnhof über die Friedrich-Ebert-

Straße. Auch leuchten uns 3 Tafeln nicht ein. Die 

Übersichtlichkeit ist auch beim Schild in der Lorscher 

Straße gegeben. 2,50/2m anstatt 2,60/3,30m halten wir 

für diese Tafel als ausreichend.  

"Mast Nr. 4" steht in der Lehrstraße auf der linken 

(südlichen) Seite auf der Mittelinsel, es müsste daher 

"B460 vor B3" heißen: Der Richtungspfeil B460 erscheint 

uns angesichts der kurzen Wegstrecke zwischen 

Friedrich-Ebert-Straße und Lorscher Straße als S-Pfeil 

(siehe Schild Bild rechts) übersichtlicher. Das Bahnhof-

Piktogram erscheint uns zu klein. 2,50/2m statt 3,25/2m 

erscheinen uns für diese Tafel als ausreichend. 

"Mast Nr. 3" steht in der Lehrstraße auf der rechten (nördlichen Seite) auf dem Gehweg und 

müsste "B460 vor B3" heißen: 2/0,6m statt 2,5/0,75m erscheinen uns für diese Tafel als 

ausreichend. 
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Die Antragsbehandlung wird auch notwendig, weil eine Abstimmung im Umlaufverfahren nicht 

möglich war, die schriftlich mitgeteilte Bereitschaft einer Behandlung in der Stadtverordnetenson-

dersitzung am 9. Mai (CDU-Fraktion/Arnold ĂEs besteht die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen bei der 

kommenden Stadtverordnetensitzung am 9. Mai vorzubringenñ ï FDP-Fraktion/Hörst ĂWir stehen 

aber für weitere Gespräche zur Verfügungñ ï FWH-Fraktion/Fuhrmann ĂIn der Stadtverordneten-

versammlung am 09.05.2019 kann dieser Punkt gerne besprochen werden.ñ) entgegen der 

schriftlichen Äußerungen abgelehnt wurde. 

 2.4.2019 ï liz-a133/19 Vorkaufsrecht Bahnhofsgebäude 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat schafft die rechtlichen Voraussetzungen um ein Vorkaufsrecht für das Heppenheimer 

Bahnhofsgebäude und den ehemaligen Güterschuppen ausüben zu können. Vor der Ausübung 

des Vorkaufsrechtes wird die Stadtverordnetenversammlung über einfachen Mehrheitsbeschluß 

befragt. 

Begründung: 

Zum Hessentag wurde das Bahnhofsumfeld umgestaltet, im Zuge dessen das Bahnhofsgebäude 

und der Güterschuppen privatisiert, der ehemalige Kiosk mit Grünanlage beseitigt. Seitdem wurde 

öffentlich insbesondere die Nutzung des Bahnhofvorbereiches sowie die geschlossene Wartehalle 

beklagt. Der Güterschuppen wird als Kiosk und Spielhalle genutzt. Letzteres entspricht nicht der 

ursprünglichen Konzeption. Hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen in Sachen Mobilität wird es erfor-

derlich werden eine wettergeschützte Parkmöglichkeit für Räder und Kleinstfahrzeuge einzurichten 

und die Attraktivität des Bahnhofes auch als Stadteingang zu erhöhen. Mehrfache Nachfragen be-

züglich Anstrengungen des Magistrats Vorkaufsrechte zu schaffen bzw. diese auszuüben blieben 

unbeantwortet bzw. ausweichend, weswegen eine Aufforderung an den Magistrat über Stadtver-

ordnetenbeschluß angezeigt scheint.  

Stadtverordnetenvers. am: 27.6.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2019-00 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

 16.1.2019 ï liz-a132/19 Ortsdurchfahrtsgrenze B460 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat sorgt für die Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze von der Mitte der Unterführung 

Lorscher Straße (B 460) in westliche Richtung, mindestens auf die westliche Seite des Europa-

platzkreisels. 

Begründung: 

Gemäß Mitteilungsvorlage 2013-0100 vom 11.4.2013 zur Anfrage der LIZ wurde zur Verlegung der 

OD ausgeführt, daß die Stadt Heppenheim gegen die formale OD-Verlegung durch HessenMobil 

Fristverlängerung zur Entscheidung und Widerspruch eingelegt hatte, weil Hessen Mobil diese Verle-

gung erst nach der Instandsetzung des Unterführungsbauwerkes Lorscher Straße vornehmen wollte. 

Die Stadt begründete weiter mit der entstehenden Baulast von Gehwegen und Parkeinrichtungen. 

Seitdem hat der Magistrat sich nicht weiter geäußert oder sichtbare Schritte für eine Verbesserung 

der dortigen Situation eingeleitet. 

Während z.B. die Gemeinde Mörlenbach Geh-/Radwege zwischen Bonsweiher und Mörlenbach, 

sowie zwischen Ober-Mumbach und Reisen in Planung hat, bleibt die Stadt Heppenheim mit dem 

innerörtlichen Lückenschluß des Gehweges zwischen Burger-King und Uhlandstraße untätig. Dies 

obwohl seit 2000 der rechtsgültige Bebauungsplan 112-00 bzw. 2004 112-01 Fest- und Messeplatz 

(Europaplatz), die bisher nicht realisierte Allee und den Gehweg mit Zebrastreifen nord- und südlich 

des Europaplatzkreisels festsetzt. Und trotz Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (34/2/1) 

am 1.9.2011 auf Einrichtung eines Zebrastreifens am Europaplatzkreisel hat sich seitdem nichts getan. 
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Da trotz der von Hessen Mobil zu verantwortenden Instandsetzung des Unterführungsbauwerkes 

bisher seitens des Magistrats zur formalen OD-Verlegung nichts mitgeteilt wurde, erscheint eine 

Beschlußfassung durch die Stadtverordnetenversammlung angezeigt. 

Stadtverordnetenvers. am: 14.2.2019 ï 29 Ja / 2 Nein / 0 Enthalt. Angenommen 2019-0030 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

Kommentar:  Der Antrag wurde aufgrund Mitteilung durch Bgm.Burelbach, daß die Ortsdurchfahrtsgrenze 

2018 verlegt wurde, zurückgezogen, später vom Magistrat ein entsprechendes Schreiben vorgelegt. 

 3.12.2018 ï liz-a131/19 Schilderbrücken B3/B460 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat stellt im Bauausschuß die von HessenMobil geplante Neubeschilderung der Kreuzung 

Lehrstraße (B460)/Darmstädter Straße B3 vor Ausschreibung vor. 

Begründung: 

Bürgermeister Burelbach berichtete in der Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2018, daß 

HessenMobil beabsichtigt die Schilderbrücken gegen Schildermasten auszutauschen, was aus-

drücklich begrüßt wird. Um zu gewährleisten, daß eine innenstadtverträgliche Neuausschilderung 

vorgenommen wird, die insbesondere Gehwege nicht unnötig einschränkt und Rücksicht auf evtl. 

zukünftige Radwege nimmt erscheint eine Vorstellung in der Stadtverordnetenversammlung 

angebracht. 

HFW-Ausschuß am: 31.1.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2018- 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 

Stadtverordnetenvers. am: 14.2.2019 ï 29 Ja / 2 Nein / 0 Enthalt. Angenommen 2018-0371 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

Kommentar:  Die Vorstellung erfolgte durch HessenMobil im BUS am 21.3.2019. 

 3.12.2018 ï liz-a130/19 Knochensammelkästen Friedhöfe 

Beschlußvorschlag: 

Die Heppenheimer Friedhöfe werden mit Knochensammelkästen ausgestattet, die in regelmäßigen 

Abständen von Friedhofsmitarbeitern geleert werden. 

Begründung: 

Zu Tage tretende Knochen auf Friedhöfen, ob durch nachlässige Arbeit bei Aushub und Verfüllung, 

wegen fehlender Aufsammlung durch Friedhofsmitarbeiter, durch wühlende Tiere oder Grabpflege-

arbeiten sind ein altes Problem auf Friedhöfen. 

Die Sepulkralkultur hat in Heppenheim in den letzten Jahren gelitten: Ideenlose Friedhofserweite-

rung und Urnenwandgestaltung, Beseitigung von Hecken und Bäumen, Stellung von Altglasconta-

inern direkt hinter Gräbern, schlaglochübersäte Stellplätze für Besucher usw.. Dies ohne Konzept 

für zukünftige Anforderungen aus Riten anderer Kulturen und gesellschaftlichem Wandel, sowie für 

Umgestaltung in Park- und Erholungslandschaften von frei werdenden Flächen. 

Offensichtlich hat dieses insgesamt nachlässige Umgehen in Hambach zu vermehrt offen liegenden 

Knochen geführt, ohne daß aufgrund von Beschwerden Abhilfe geschaffen wurde. Vielmehr gibt 

der Magistrat an, das bürgerschaftliche Engagement durch Einmauern von Erdkästen ï aus denen 

sich Bürger zur Bodenauffüllung abgesenkter Grabstätten bedienten ï sanktionieren zu wollen. Da 

dieses Einmauern nicht nur kostenintensiv ist, zusätzliche Transportwege für Bürger erzwingt und 

schlicht bürgerunfreundlich ist, erscheint die Einrichtung von Knochensammelkästen wirtschaftlich 

sinnvoll und pietätvoll. So kann auch eine Erdentnahme gewährleistet werden, die eine Lösung für 
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Knochenfunde anbietet, die Unannehmlichkeiten beim oberflächlichen Befüllen abgesunkener Grab-

stellen erspart. 

Der Leerungstakt ist den Erfordernissen anzupassen, die Verwertung in das Ermessen der 

Friedhofsverwaltung gestellt. Zum Sammeln von Erfahrungen soll mit dem Hambacher Friedhof 

begonnen werden. Die Erfahrungen aus Sammelumfang, evtl. Vandalismusschäden etc. sollen der 

Stadtverordnetenversammlung nach einem Jahr mitgeteilt werden. 

SKS-Ausschuß am: 17.1.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2018- 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 

HFW-Ausschuß am: 31.1.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2018- 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 

Stadtverordnetenvers. am: 14.2.2019 ï 2 Ja / 30 Nein / 2 Enthalt. Abgelehnt 2018-0374 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

 29.11.2018 ï liz-a129/18 ÖPNV./.Sammelstellen 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Zuständigkeiten zum ÖPNV und Sammelcontainern innerhalb 

der Stadtverwaltung neu zu ordnen, sowie vor Bau neuer und Umbau bestehender ÖPNV-Halte-

stellen deren Planung, sowie ein städtisches Konzept zur Aufstellung von Sammelcontainern im 

SKS vorzustellen. 

Begründung: 

Die Einrichtung einiger ÖPNV-Haltestellen läßt am Willen der Stadtverwaltung zur Förderung des 

ÖPNV zweifeln. Beispielhaft: 

ǒ In Mittershausen (B460) fehlt es an einer Sitzgelegenheit, der Witterungsschutz ist äußerst klein 

geraten und weist an Betonsockeln Stolperfallen auf. 

ǒ Die Haltebucht der Haltestelle an der Bürgermeister-Kunz-Str. wird für Altglas- und Altkleideran-

lieferer und Container-Entleerer zweckentfremdet. Die Container sind der Aufenthaltsqualität 

und dem Sicherheitsempfinden abträglich. 

ǒ Die Haltestelle in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße wird genauso zweckentfremdet. Hinzu 

kommt, daß die Container die Sicht zwischen Bus/Busfahrer und Wartenden behindern. 

ǒ Der Stadionhaltestelle mangelt es an Allem: ÖPNV-Nutzer müssen spritzwasserungeschützt auf 

einem Trampelpfad warten und sind zudem noch Immissionen des Zugverkehrs ausgesetzt, 

Fahrpläne fehlen. 

Es ist sinniger solche Situationen, die die Sicherheit der Bürger beeinträchtigen, abzuändern bzw. 

erst gar nicht entstehen zu lassen, als sich Initiativen wie āKomPaSSó anzuschlieÇen. 
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SKS-Ausschuß am: 17.1.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2018- 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 

HFW-Ausschuß am: 31.1.2019 ï  Ja /  Nein /  Enthalt.  2018- 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 

Stadtverordnetenvers. am: 14.2.2019 ï 4 Ja / 25 Nein / 2 Enthalt. Abgelehnt 2018-0360/1 

CDU ï 14 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

 6.11.2018 ï liz-a128/18 Radweg Kirschh.-Wald-Erlenb. 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat wird aufgefordert sich die bisherigen Ergebnisse der Geh- und Radwegeplanung von 

HessenMobil für den Abschnitt zwischen Kirschhausen und Wald-Erlenbach übersenden zu lassen 

und diese zusammen mit evtl. Stadtverwaltungseigenen Planungen im nächsten BUS (1.Runde 

2019) vorzustellen. 

Begründung: 

HessenMobil hat in 2017 ein Interessenbekundungsverfahren zum geplanten ĂBau eines Geh- und 

Radweges von Heppenheim OT Kirschhausen, Guldenklinger Höhe bis zum OT Wald-Erlenbachñ 

durchgeführt. ĂDer Radweg soll hauptsªchlich an der B460 entlangführen. Für die Wegführung im 

Bereich vor Wald-Erlenbach sind bis zu vier verschiedene Varianten denkbar.ñ Da die Strecke zwi-

schen OT-Kirschhausen und Guldenklinger Höhe weitgehend festliegt und zwischen Guldenklinger-

höhe und OT-Wald-Erlenbach eine Vorauswahl von vier Varianten getroffen wurde, scheint eine Vor-

stellung zusammen mit den ersten Ergebnissen der faunistischen und floristischen Kartierung mit 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ï soweit bereits vorliegend ï angemessen. Dies insbesondere 
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im Wissen um die Mangelhaftigkeit der HessenMobil-Planungen, wie nicht zuletzt auch im planungs-

gegenständlichen Bereich, die die 2009 ignorierten Anforderungen jetzt zu korrigieren versuchen. 

HFW-Ausschuß am: 22.11.2018 ï 9 Ja / 0 Nein / 2 Enthalt. Angenommen 2018-0337 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

4 ï ï 3 ï ï ï ï 1 1 ï ï ï ï 1 1 ï ï 

Kommentar:  Der letzte Satz der Antragsbegr¿ndung wurde insbesondere auf āBittenó von Herrn Vettel 

(FWH) gestrichen. 

Stadtverordnetenvers. am: 29.11.2018 ï 26 Ja / 0 Nein / 2 Enthalt.    Angenommen 2018-0337 

CDU ï 10 SPD ï 5 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

9 ï 1 5 ï ï 4 ï 1 4 ï ï 2 ï ï 2 ï ï 

Kommentar:  Die Vorstellung erfolgte durch HessenMobil im BUS am 21.3.2019. 

 6.11.2018 ï liz-a127/18 Verkehrsbeschränk. B460 GH-WE 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat wird aufgefordert sich gegenüber HessenMobil für Verkehrsbeschränkung auf der 

Steigungs-/Gefällestrecke der B460 zwischen Wald-Erlenbach und Guldenklinger Höhe einzusetzen. 

Ziel ist eine spürbare Entlastung der Straßendecke durch eine ca. 10 Tonnen Achslastbeschränkung, 

einhergehend mit Motorradfahrverbot als Sicherheitsmaßnahme. 

Begründung: 

Die hohe Verkehrsbelastung in Heppenheim, insbesondere durch Schwerverkehr, hat hohen Bau-

unterhaltungsaufwand zur Folge, der mit ständigen Baustellen die Pendlerströme und damit die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region beeinträchtigt (Der Knotenpunkt B3/B460 mußte bereits 

12 Jahre nach der 2006 erfolgten grundhaften Sanierung erneuert werden). Auf dem dem Antrag 

zu Grunde liegenden Streckenabschnitt sind in Fahrbahnmitte, sowie insbesondere in der linken 

Reifenspur des Steigungsabschnittes große 

Längsrisse entstanden. Dies trotz Tempo 

60-Beschrän-kung und bereits nach 

wenigen Jahren der hier 2009 

durchgeführten grundhaften Sa-nierung. 

Dies läßt darauf schließen, daß die 

geologischen Verhältnisse die aktuell hohe 

und weiter steigende Verkehrsbelas-tung 

nicht zulassen. Die Längsrisse in die-sem 

kurvenreichen Abschnitt gefährden 

insbesondere Zweiradfahrzeuge, da mit solchen Rissen auf Bundesstraßen üblich-erweise nicht zu 

rechnen ist. Da die Ver-kehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, scheint ein Fahrverbot für 

Motorrad-fahrer als Sofortmaß-nahme angemessen, sowie die Achslastbeschränkung auf ca. 10 

Tonnen, um weitere Rissvergrös-serung zu vermeiden.  

HFW-Ausschuß am: 22.11.2018 ï 1 Ja / 10 Nein / 0 Enthalt. Abgelehnt 2018-0338 

CDU ï 4 SPD ï 3 FDP ï 1 GLH ï 1 FWHPINI ï 1 LIZ ï 1 

ï 4 ï ï 3 ï ï 1 ï ï 1 ï ï 1 ï 1 ï ï 

Stadtverordnetenvers. am: 29.11.2018 ï 2 Ja / 27 Nein / 2 Enthalt. Abgelehnt 2018-0338 

CDU ï 11 SPD ï 7 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

ï 11 ï ï 6 1 ï 4 1 ï 4 ï ï 2 ï 2 ï ï 

 18.10.2018 ï liz-a126/18 Satzung über Ehrenauszeichnung 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt zum Top 7.1 (gemäß Einladung) der Stadtverordne-

tenversammlung am 18.10.2018 zur Vorlage 2018-0193/1, Neufassung der Satzung der Kreisstadt 

Heppenheim ¿ber die Verleihung von Ehrenbezeichnungen é folgende  nderung/Ergänzung. 

Beschlußvorschlag: 
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Neuer § 5: Die Auszeichnungen des §3 und §4 wirken ab dem Datum der Übergabe der Plakette 

bzw. Urkunde, also der Annahme durch die geehrte Person. Kommt eine Annahme innerhalb eines 

Jahres nicht zustande, erlischt die Gültigkeit des Beschlusses automatisch. Eine neue Beschluß-

fassung ist möglich. 

Neuer § 6: Mit der Auszeichnung sind außer Tragens der Ehrenbezeichnung keine Ansprüche 

oder Vergünstigungen verbunden. 

Vorhandene §§ 5 und 6: Diese werden in §7 und §8 umbenannt. 

Begründung mündlich vorgetragen/Redekonzept: 

Einerseits hatten wir zwei Änderungsvorschläge eingebracht die abgelehnt wurden, andererseits sind 

dort überflüssige, da nicht definierte Steigerungen enthalten. Insoweit fehlt eine Erklärung was Ăbe-

sonders ausgezeichnetñ von Ăbesonders herausragendñ und von Ăin besonders hohem MaÇeñ unter-

scheidet und warum in einer ĂauÇergewºhnlichen Kompetenzñ ein Verdienst für unsere Stadt liegen 

soll. Die vorliegenden Definitionen überlassen es weiterhin der Willkür des Ehrenbezeichnungsver-

leihers und sind daher entbehrlich. Auch ist unterblieben eine Regelung hinsichtlich des Desasters 

der nicht abgeholten Verleihung der Ehrenbürgerwürde durch Herrn Vettel neu zu fassen. Aber man 

scheut wohl die Öffentlichkeit diese Schmach der fehlenden Kommunikation mit dem zu Ehrenden 

erneut an die Oberfläche zu holen. Auch enthält die Satzung keinerlei Möglichkeit des Geehrten sich 

gegen die Auszeichnung zu wehren, was doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Denn 

was soll es für eine Ehre sein, wenn der Ausgezeichnete diese nicht so empfindet, vielleicht sogar 

Antipathien gegen Stadt oder Auszeichnende hegt. Wir stellen daher den Änderungsantrag, auch 

weil die Annahme der Plakette bzw. Ehrenbürgerurkunde eine Ehrerweisung des Geehrten an die 

Stadt darstellt. Auch sind andernorts wie z.B. beim Nobelpreis Verleihungen an Bedingungen ge-

knüpft, wie Urkunden-Abholung, Festrede o.ä.. Auch halten wir eine Defintion des Ehrenbürger-

rechts für erstebenswert. 

Stadtverordnetenvers. am: 18.10.2018 ï 2 Ja / 24 Nein / 3 Enthalt. Abgelehnt zu 2018-0193/1 

CDU ï 11 SPD ï 7 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 1 LIZ ï 2 

ï 11 ï ï 7 ï ï 2 2 ï 3 1 ï 1 ï 2 ï ï 

 21.6.2018 ï liz-a125/18 Bienenweide Bahnunterführ. B460 

Zur Beratung und Beschlußfassung in der Stadtverordnetenversammlung am 21.6.2018 zu Top 

7.3 GLH-Antrag Blühstreifen Vorl. 2018-0073 in der nächsten HFW-Sitzung und Stadtverordneten-

versammlung. 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Das zum Heppenheimer Hessentag hergestellte Beet in der südlichen Böschung der Bahnunter-

führung B460/Lorscher Str. wird beseitigt. 

Begründung (aus 2011 um den letzten Absatz ergänzt): 

Das Beet bietet zur meisten Zeit einen verwahrlosten Eindruck. Durch die Ausgestaltung ï mit Granit-

leistensteinen eingefasstes Rechteck ï drängt sich der 

Eindruck eines Grabfeldes auf, was für einen Stadteingang 

nicht adäquat erscheint. Im Hinblick auf viele an 

exponierteren Stellen liegende unge-pflegte Pflanzflächen, 

sollte der Arbeitsaufwand an dieser Stelle eingespart 

werden. Angeregt wird für die Böschungen der Unterführung 

eine Blühmischung als Bienenweide, oder zeitlich gestaffelte 

Zwiebelmischung. Für z.B. ein Gemein-schaftsprojekt von 

Stadt, Bieneninstitut und Bund für Umwelt  

und Naturschutz könnte Vorbild die schwäbische Kleinstadt 

Mössingen sein. Dort werden eintönige Grünflächen bereits 

seit Anfang der 90er Jahre in farbenprächtige Wiesen verwan-

delt. Inzwischen wirbt die Kommune mit dem Titel "Blumen-

stadt", verkauft eigenes Saatgut und wurde Sieger im Bun-
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deswettbewerb "Unsere Stadt blüht auf". Bei der Einführung 

des Projekts dachte Mössingen allerdings nicht an die Bienen, 

sondern an den Stadtsäckel. Die Blumenwiesen seien grund-

sätzlich preisgünstiger zu pflegen als konventionelle Rasen-

flächen, berichtet die Kommune. Z.B. die mittelhessische Stadt 

Kirchhain hat mit einem ähnlichen Programm 2008 begonnen. 

Das nebenstehende Bild aus 2011 wurde gewählt weil die 

Granitleisteneinfassung derzeit aufgrund Verunkrautung kaum 

mehr erkennbar ist. Mössingen wirbt auch heute noch mit dem 

Siegel der Blumenstadt und dem daraus Entstandenen. 

Beet in der südlichen Böschung Bahnunterführung B460 in 2011 

Stadtverordnetenvers. am: 30.8.2018 ï  Ja /  Nein /  Enthalt. Angenommen zu 2018-0172 

CDU ï 13 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

Kommentar:  Laut Angabe des Büprgermeister in der SVV 13.2.2020 wäre eine Bienenweide laut Auskunft 

von Experten nicht möglich, das Beet mit Einfassung ist beseitigt. 

 21.6.2018 ï liz-a124/18 Buswarte Starkenburggymnasium 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Der Magistrat veranlasst, ggf. in Zusammenarbeit oder durch Einwirken auf den Kreis, den Ausbau 

der westlichen Bushaltestelle am Starkenburggymnasium mit einem wettergeschützten Wartehaus.  

Begründung: 

In der Gerhart-Hauptmann-Straße verfügt die westliche Bushaltestelle am  Starkenburggymnasium 

trotz hoher Frequentierung als eine der wenigen Haltestellen in der Stadt Heppenheim über keine 

wettergeschützte Haltestelle. Angesichts der Bedeutung des Gymnasiums als Schule, Abendschule, 

Sporteinrichtung und Veranstaltungsstätte und des überteuerten und wenig nachhaltigen Schulum-

baus sollte es angesichts der Millionenausgaben und weiterhin ungenügenden Stellplatzangebot, 

möglich sein, einen Wetterschutz zur Krankheitsprävention und Förderung des ÖPNV einzurichten. 

Stadtverordnetenvers. am: 30.8.2018 ïJa /  Nein /  Enthalt. Angenommen zu 2018-0171/1 

CDU ï 13 SPD ï 9 FDP ï 5 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 2 ï ï 

 21.6.2018 ï liz-a123/18 Mineralwasserglasflaschen 

Beschlußvorschlag: 

Der Magistrat veranlasst, daß die Stadtverwaltung für den Mineralwasser-Eigenverbrauch, sowie für 

sämtliche städtischen Veranstaltungen, das heißt auch für die Stadtverordnetenversammlung mit 

seinen Ausschüssen, anstatt der bisher verwendeten PET-Flaschen, zukünftig Glas-Pfandflaschen 

verwendet. Hierbei heißt Ăzuk¿nftigñ mit den nächst möglichen bzw. notwendigen Einkäufen, bzw. 

soweit es bindende Lieferverträge gibt, mit Abschluß neuer Lieferverträge. 

Begründung: 

Wissenschaftlicher Stand ist, daß PET-Flaschen gegenüber Mehrwegglasflaschen größere chemische 

Belastungen aufweisen. Zudem sorgt Fehlgeschmack in PET-Flaschen für die Einschränkung des 

Trinkgenusses. Auch wenn die Gesamtökobilanz zwischen PET-Mehrwegflaschen zu Glasflaschen 

im Allgemeinen, bzw. je nach Betrachtungsstandpunkt, zu Gunsten der PET-Flasche ausfällt, trifft 

dies in Heppenheim aufgrund der unmittelbaren Nähe des Lieferanten, unserer Heppenheimer Quelle, 

nicht zu. Desweiteren stellt die Bundesregierung fest, daß die Verbraucher vermehrt zu Kunststoff-

Einwegflaschen greifen und damit die Zielquote für die Mehrwegnutzung nicht erfüllt wird. Der Schritt 

von einer Mehrweg-PET-Flasche zu einer Einweg-Kunststoffflasche ist psychologisch kleiner als von 
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Glas-Mehrweg- zu Kunststoff-Einweg-Flaschen. Die Stadt sollte Vorbild sein und daher ihr Interesse 

an der Gesundheit der Bevölkerung durch den Gebrauch von Glasflaschen dokumentieren und damit 

auch ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung mit entbehrlicher Kunststoffverwendung setzen. 

Stadtverordnetenvers. am: 18.10.2018 ï 4 Ja / 26 Nein / 3 Enthalt. Abgelehnt zu 2018-0031 

CDU ï 12 SPD ï 8 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï 12 ï ï 8 ï ï 3 1 2 ï 2 ï 3 ï 2 ï ï 

Kommentar:  Die Umsetzung erfolgte nach Verbrauch der Restbestände in der HFW-Sitzung am 28.3.2019. 

 21.6.2018 ï liz-a122/18Gehwegbügel/-kreuz Am Schloßberg 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Der Magistrat veranlasst die Demontage der beiden Stahlbügel und des Drehkreuzes am nördlichen 

Ende der Fußwegverbindung Am Schloßberg, sowie in diesem Bereich die Montage von 2 Schutz-

bügeln am Gehwegrand der Straße Hambacher Tal. 

Begründung: 

Das Drehkreuz wird seit Jahren nicht mehr unterhalten. Seit ca. einem Jahr ist es derart schwergängig, 

daß es als nicht mehr funktionstüchtig bezeichnet werden kann und gemeinsam mit den beidseitigen 

Bügeln den Durchgang behindern. Die Wegeverbindung ist somit weder fußgängergerecht, noch 

barrierefrei. Die Sicherheitseinrichtung verfehlt durch erzwungene Umgehung seine Schutzfunktion. 

Für Fußgänger und Radfahrer können Bügel direkt am Gehwegrand des Hambacher Tal ein āwildes 

Einlaufen oder Einfahrenó auf die StraÇe Hambacher Tal verhindern. Dort installierte B¿gel tragen 

ebenso der Gehwegsicherheit Hambacher Tal Rechnung, da sie die Mitbenutzung des Gehweges 

durch den fließenden Kfz-Verkehr unterbinden. 

Stadtverordnetenvers. am: 18.10.2018 ï 4 Ja / 26 Nein / 3 Enthalt. Abgelehnt zu 2018-0031 

CDU ï 12 SPD ï 8 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï 12 ï ï 8 ï ï 3 1 2 ï 2 ï 3 ï 2 ï ï 

Kommentar:  Die Umsetzung erfolgte kurz vor Beschlußfassung in leicht abgeänderter Form gegenüber der 

Antragsforderung. 

 12.4.2018 ï liz-a121/18 Grauwassernutzung 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

In die Satzung über das Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser in der Kreisstadt 

Heppenheim wird u.a. f¿r Ä2 1. ĂToilettensp¿lungñ, Ä3 4. b) ĂWC-Sp¿lungñ, zur Klarstellung ein 

Befreiungstatbestand für Gebäudenutzungen mit besonderen hygienischen Anforderungen wie 

z.B. Apotheken und Krankenhäuser oder Produktionsbetriebe mit Reinbereichen eingefügt. Über 

die Befreiung entscheidet der Magistrat. 

Mündliche Begründung (Redekonzept P. Janßen): 

Wie schon im Ausschuß vorgetragen fasst die Stadtverordnetenmehrheit Bebauungsplanbeschlüsse 

mit Niederschlagswassernutzungspflichten. Jetzt wollen Sie gleichzeitig die Niederschlagswasser-

nutzung aufheben, was ich milde gesagt für widersprüchliches Verhalten ansehe. Sie, also die Stadt-

werkekommission in der wir ja nicht vertreten sind, und Frau Bender als zuständige Dezernentin, 

begründen bzw. behaupten, Vernachlässigung von Unterhaltungspflichten und kurzgeschlossene 

Trink-/Brauchwasserleitungen würde ursächlich für rückwirkende Verkeimungen sein und führen 

als Beweis ein vom Kreisgesundheitsamt vorgetragenen Vorfall an. Auf Nachfrage stellt sich dann 

heraus, daß es sich nur um Empfehlungen und nicht um eine tatsächliche Verunreinigung handelt. 

Dann führen Sie ausgerechnet Objekte an, bei denen davon auszugehen ist, daß diese über aus-

reichend finanzielle Mittel und sachkundiges Personal ï man nennt das gemeinhin Hausmeister ï 

verfügen die eine ordnungsgemäße Unterhaltung gewähren wie z.B. bei Hotels, Kindertagesstätten 

und öffentlichen Gebäuden. Auch ist davon auszugehen, daß begründete Fälle eine Befreiung 

erhalten können. Sie führen fehlendes Spülwasser an, ohne zu berücksichtigen daß sich durch die 

Zisternennutzung keine Veränderung bei der Durchspülungsmenge in Schmutzwasserkanälen er-
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gibt. Jahrzehntelanges ï angeblich sachkundiges ï Stadtwerkekommissionsmitglied Gugenberger 

versteigt sich gar in die abwegige Behauptung, daß ein 120 m²-Dach nur eine wirtschaftlich unzu-

reichende Wasserspende von 2-3m³ pro Jahr ergeben würde. Die Gunderslache liegt nach seiner 

Einschätzung also in einer wüstenähnlichen Region. Eine stichhaltige Erklärung warum eine frei-

willige Einrichtung z.B. nach Verkauf eines Hauses nicht zur Verkeimung führt, bleiben Sie schuldig, 

denn das hätte nicht nur die Aufhebung der Satzung sondern ein generelles stadtweites Verbot der 

Niederschlagswassernutzung auch der Bestands- und Grauwasseranlagen bedingt. Ihr Ansinnen 

ist inkonsequent, Ihre Begründungen tragen also alle nicht. Ihr Ansinnen ist ein erneuter Schritt 

zurück in die 1970er-Jahre und dient offensichtlich nur dazu Bauträgern Gewinnmaximierung zu 

ermöglichen und Ihren Schreibtisch zu entlasten. Die Kosten aus Ihrer Bequemlichkeit und auch 

Unwissen dürfen letztendlich wir Bürger tragen, wenn die Kanäle vergrößert oder Rückhaltebecken 

gebaut werden müssen, weil kein Rückhaltevermögen auf privater Ebene mehr vorhanden ist. Und 

was die Verunreinigungen des Trinkwassers betrifft, Frau Bender stellten Sie sich schon in der Ver-

gangenheit u.a. bei den Oso-Quellen in Widerspruch zu allen Fachleuten. Diese thematisieren die 

Verunreinigungen des Riedwassers mit Spurenstoffen, die nicht einmal eine vierte Reinigungsstufe 

ï über die wir noch gar nicht verfügen ï beseitigen können. Sie stellen sich hin wie ehemals Blüm 

nach dem Motto: unser Trinkwasser ist sicher. Ich halte Sie Frau Bender schlicht für eine Fehlbe-

setzung, da Sie, wie schon als Stadtverordnete, und zuletzt auch mit der Vorlage über die Rechts-

streitigkeiten Täuschen und Lügen. Ich fordere die Stadtverordnetenversammlung auf, die Magis-

tratsvorlage mit Abschaffung der Zisternenpflicht abzulehnen und unserem Änderungsantrag zuzu-

stimmen, den ich auch schriftlich abgebe und der Klarstellung zur Befreiung dient. 

Stadtverordnetenvers. am: 12.4.2018 ï 4 Ja / 26 Nein / 3 Enthalt. Abgelehnt zu 2018-0031 

CDU ï 12 SPD ï 8 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï 12 ï ï 8 ï ï 3 1 2 ï 2 ï 3 ï 2 ï ï 

 10.3.2018 ï liz-a120/18 Nationalsozialist Holzamer 

Zur Behandlung in der nächsten Stadtverordnetenversammlung, bisher terminiert am 12.4.2018. 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Denkmal für Hans Detlev Holzamer entfernen zu lassen und 

den Holzamer-Platz bzw die Grünanlage umzubenennen. 

Begründung: 

Nachdem 

ǒ der Haushaltsantrag der WG LIZ zur Kosteneinstellung für Platzumgestaltung und Recherche zur 

nationalsozialistischn Verstrickung von H.D. Holzamer am 9.11.2017 im Bau-, Umwelt- und Stadt-

entwicklungsausschuß von Stadtverordneten Eisermann (SPD) zerknüllt der Antragstellerin vor 

die Füße geworfen wurde, die Mehrheit dem rechtsmißbräuchlichen Geschäftsordnungsantrag 

von Jean-Bernd-Neumann (SPD) auf Absetzung von der Tagesordnung mit 8-Ja/2-Nein/1-Ent-

haltung zustimmte; 

ǒ der gleiche Antrag am 16.11.2017 zum Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuß vom 

Vorsitzenden Arnold (CDU) geschäftsordnungswidrig nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, 

dieser nach erneuter Einbringung zum Haushalt bei 1-Ja/8-Nein/2-Enthaltungen abgelehnt wurde; 

ǒ gleicher Antrag am 30.11.2017 zur Stadtverordnetenversammlung von Vorsitzender Benyr (CDU) 

geschäftsordnungswidrig nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, dieser nach erneuter Ein-

bringung zum Haushalt bei 2-Ja/26-Nein/5-Enthaltungen abgelehnt wurde; 

ǒ Bürgermeister Burelbach am 15.2.2018 auf der Stadtverordnetenversammlung auf Nachfrage durch 

die WG LIZ erklärte, Erkenntnisse aus der verwaltungsinternen Recherche nur dem nichtöffent-

lich tagenden Ältestenrat mitzuteilen, was am 7.3.2018 auf dessen Tagesordnung stand, und 

ǒ Bürgermeister Burelbach auch am 8.3.2018 in SKS/HFW/Stadtverordnetenversammlung weder 

über die seitens der Verwaltung in Erfahrung gebrachten H.D. Holzamer belastenden Fakten noch 

über nicht gefundenes Entlastendes berichtete; 
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ist die Notwendigkeit einer öffentlichen Diskussion, Abräumung des Denkmals und Umbenennung 

des Platzes bzw. der Grünanlage gegeben. 

Die weitere Begründung über das bisher seitens der WG LIZ vorgetragene H.D.Holzamer Belastende 

erfolgt mündlich und schriftlich in der Stadtverordnetenversammlung. 

Mündliche Begründung in der Stadtverordnetenversammlung am 12.4.2018 (Redekonzept): 

Ja, wir haben unseren Antrag auch mit Ihrem in unseren Augen rechtlich und moralisch fragwürdigen 

Vorgehen begründet, um Ihnen auch vor Augen zu führen, daß Sie selbst in die Falle geraten sind 

Ihre demokratische Legitimation zu mißbrauchen und wie einfach doch die Ausgrenzung Anders-

denkender in unserem Staat funktioniert. In der Hoffnung, daß es Ihnen zu denken gibt, wie einfach 

dies ist und wie schnell ein solches Verhalten für den einzelnen Bürger in einem totalitären Staat 

gefährlich werden kann. Und ähnlich sind Sie ja schon mit unserem Antrag zur Aufarbeitung der 

Heppenheimer Zwangsarbeitergeschichte umgegangen zu der trotz Stadtverordnetenbeschluß im 

November 2014 bis heute nichts recherchiert wurde. Während wir damals 3 Seiten mit 8 Recher-

cheorten und 47 detaillierten Rechercheakten in unseren Antrag aufführten ï mit dem bekannten 

Nichtergebnis ï hatten wir diesmal 3 einschlägige Beispiele für ausreichend erachtet. Da unsere 

Hoffnung, daß Sie deren Eindeutigkeit ebenso erkennen, nicht erfüllt wurde haben wir diesen 

Antrag eingebracht und erweitern ihn um folgende Gründe: 

Kein Deutscher, so auch Lehrer Hans Detlev Holzamer, war damals z.B. gezwungen: 

ǒ In die NSDAP einzutreten ï bei seinem Beitritt waren dies ānuró 4% der Bevºlkerung. 

ǒ Für ĂVolk und Scholleñ nebenberuflich zu arbeiten, daß nach eigener publizistischer Angabe ich 

zitiere Ădas R¿stzeug nationalsozialistischer Heimatschutz- und Volkstumsarbeitñ erbringt. 

ǒ Nebenberuflich unter monatlicher Bezahlung für das ĂNationalsozialistische Mitteilungsblatt Der 

Volksgenosseñ zu arbeiten. 

ǒ Eindeutig nationalsozialistische Filmwerke wie ĂSA-Mann Brandñ mit einem kriegsverherrlichenden 

Prolog zu bewerben. 

ǒ Einen Hymnus, einen Ăechten R¿tlischwur auf die Deutsche Jugendñ im Rahmen einer Oberreal-

schulfeier vorzutragen. 

ǒ Sonnenwendfeiern zu organisieren und in öffentlicher Rede auszuführen, ich zitiere ĂdaÇ man 

einzig und allein der nationalsozialistischen Revolution verdanken müsse, daß unsere alten 

Flaggen, Symbole aus der Zeit ruhmreicher Vergangenheit unseres Vaterlandes wieder zu 

Ehren gekommen seien é schon in der Schule m¿sse die Erziehung zum bewuÇten Deutsch-

tum beginnenñ Zitat Ende. Treuegelöbnisse auf Reich und Führer von den Kleinsten einzufordern 

und dreifach Sieg-Heil auf Volkskanzler Hitler auszubringen und dies alles vor der Verbindlich-

keit des Hitlergrußes für Lehrer. 

ǒ Auf Erntedankfesten nicht nur die Züge zu organisieren, sondern auch aus dem Hauptwagen 

eine begeisternde Ansprache und Sieg-Heil auf den Führer auszubringen. 

ǒ Frºhliche Feiern und Feste zur Stªrkung der ānationalen Erhebung zu organisieren, wªhrend Mit-

bürger für jeden offensichtlich, finanziellen, rechtlichen und gesundheitlichen Repressalien aus-

gesetzt sind. 

ǒ In der Zeitung zur Reichstagswahl am 12. November 1933 öffentlich zur Wahl der Nationalsozia-

listen und zum Austritt aus dem Völkerbund aufzufordern. 

Niemand war gezwungen das Vorgenannte zu tun. Auch Lehrer an der Volks- und Berufsschule in 

Heppenheim nicht. Herr Hans Detlev Holzamer hätte dies nicht tun müssen. Er tat dies alles aber 

ausgesprochen engagiert, mit tatkräftiger Unterstützung staatlicher Organe in deren nationalsozia-

listischem Geist er handelte. Das Vorgetragene und etliches mehr hätte die Stadtverwaltung in 

kürzester Zeit für uns Stadtverordnete zusammenstellen können, wenn sie denn unter Herrn 

Burelbach gewollt hätte. 

Während Heppenheimer Bürger anderen Glaubens und Weltanschauung als die der Nazis in das 

Konzentrationslager Osthofen gebracht wurden und dort Mißhandlungen ausgesetzt waren organi-

sierte Herr Holzamer ganz im Sinne der nationalen Erhebung Volksfeste um die Bürger kriegsfest 

gegen das Franzosenland und andere angeblichen Feinde Deutschlands zu machen. Während 

andere Lehrer nebenberuflich als Organist, in Kirche oder Nachhilfe tätig waren, verdiente Herr 

Holzamer sich Geld in eindeutig nationalsozialistischen Organen hinzu. Die Indoktrination ihm als 
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Lehrer anvertrauter junger Menschen ist dabei besonders verwerflich. 

Die CDU-Mehrheit in 1974 mit Ehrenstadträtin Scheller und CDU-Bürgermeister Kunz wußten dies 

alles bei Einrichtung des Denkmals. Die Geschichtsklitterung, nach der Lehrer Holzamer sogar nie 

f¿r den ĂVolksgenossenñ geschrieben haben soll, obwohl der Stadt einschlªgige Unterlagen vorlie-

gen, ist beschämend, genauso beschämend wie Herr Burelbach in 4 Monaten nichts zu Tage be-

fördert haben will. Herrn Holzamers Plaudereien mit frauenverachtenden Inhalten, eindeutig natio-

nalsozialistischem Sprachgebrauch bis hin zum offenen Wahlaufruf, fasste dieser 1936 als Buch 

zusammen, welches 1981 auch noch als Reprint neu aufgelegt wurde. Die Stadt ehrt einen neben-

beruflichen Schrift- und Stückeschreiber dessen Werke sie nicht aufhebens- und aufführenswert 

hält. Dies wohl im Wissen um die schlechte Qualität und nationalsozialistischen Inhalte. Genauso 

findet man nur noch wenige Fotos, der doch so erfolgreichen Aufführungen mit auswärtigen Gästen. 

Und keine Fotos mehr von dem doch so schönen Festdorf. War dies so mit nationalsozialistischer 

Symbolik überfrachtet, daß man die Bilder lieber vernichtete? Festspiele zu deren Besuch und 

Finanzierung die Bürger durch Annoncen, politischem Druck und von Holzamer selbst verfassten 

Aufrufen und Kritiken mehr oder minder genötigt wurden. Geschwärmt haben von diesen Festivi-

täten wohl nur deren Protagonisten und politischen Förderer auch noch 1974. Wir denken, es ist 

mehr als Zeit, das Denkmal abzuräumen, den Platz umzubenennen und den Platz umzugestalten, 

so daß er eine städtebauliche Qualität bekommt, die er vor der Einrichtung der nationalsozialisti-

schen Gedenkstätte Heppenheims Ewiggestriger einmal hatte. 

Kommentar:  Auf Antrag von Michael Eck (SPD mit der Begründung es könnten Persönlichkeitsrechte 

verletzt werden, wurde unter Ausschluß der Öffentlichkeit beraten. Ein Vorgehen dem wir widersprachen 

und Kommunalaufsichtsbeschwerde einlegten, da an den Ausschluß der Öffentlichkeit sehr hohe An-

forderungen erfüllt sein müssen. Die Kommunalaufsicht, Herr Hofmann, erkannte keinen Gesetzesver-

stoÇ: ĂDa es sich beim betroffenen Tagesordnungspunkt nur um einen Einzelfall handelt und nicht um 

eine Vielzahl gleichartiger Tagesordnungspunkte und der Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit auch 

nicht sachfremd begr¿ndet wurde, kann von mir kein GesetzesverstoÇ erkannt werden.ñ Da Herr Eck 

keine den gesetzlichen Anforderungen genügende Begründung gab, die Niederschrift nichts enthält, 

haben wir die zur Entscheidung liegende Begründung von der Kommunalaufsicht angefordert und 

bisher 
(25.6.2018)

 nichts erhalten. 

Da in der nichtöffentlichen Diskussion ein Antragsscheitern abzusehen war, hatten wir den Ältestenrat 

einberufen, wo wir den Vorschlag machten, unseren Antrag zu Gunsten eines gemeinsamen Antrages 

zu formulieren ï worauf man sich einigte. Vorschlag war, daß wir einen gemeinsamen Text vorformu-

lieren, dem wir nachkamen: ĂDer Magistrat veranlasst Recherche und Aufarbeitung der Verstrickung 

von Hans Detlev Holzamer in den Nationalsozialismus. Dies soll durch einen unabhängigen Historiker 

bzw. Institut, das in Fragen des Nationalsozialismus Referenzen hat und die nötige berufliche Qualifika-

tion aufweist, geschehen. Die Untersuchung soll als Bericht der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt 

werden und der Beurteilung der Denkmalwürdigkeit von H.D.Holzamer dienen. Das Untersuchungser-

gebnis wird in einem Gremium der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt, um Rückfragen der Stadt-

verordneten zu ermöglichen. Der Magistrat informiert die Stadtverordnetenversammlung über Auswahl, 

Beauftragung und Untersuchungszeitraum. Begründung: Es gibt den fraktionsübergreifendem Wunsch 

nach Aufarbeitung der Geschichte.ñ 

Herr Hörst erklärte für die FDP-Fraktion keinesfalls den Antrag der WG LIZ zu unterstützen und formu-

lierte folgenden Text: ĂDer Magistrat wird beauftragt Recherchen ¿ber das Leben und Arbeiten von Hans 

Detlev Holzamer durchführen zu lassen. Hierbei steht insbesondere eine mögliche nationalsozialistische 

Belastung der Person Holzamer im Zentrum des Interesses. Der Magistrat informiert die Stadtverordne-

tenversammlung über die Beauftragung. Das Ergebnis der Untersuchung soll als Bericht der Stadtver-

ordnetenversammlung vorgelegt werden.ñ 

Frau Fuhrmann erklärte für die FWH-Fraktion, den FDP-Text mit Ergªnzung zu unterst¿tzen:ñDer Magis-

trat wird beauftragt, Recherchen über das Leben und Arbeiten von Hans Detlev Holzamer durch eine/n 

unabhängige Institution bzw. Gutachter durchführen zu lassen. Hierbei steht insbesondere eine mögliche 

nationalsozialistische Belastung der Person Holzamer im Zentrum des Interesses. Der Magistrat infor-

miert die Stadtverordnetenversammlung über die Beauftragung und den anvisierten Zeitrahmen der 

Recherchen. Das Ergebnis der Untersuchung soll als Bericht der Stadtverordnetenversammlung vor-

gelegt werden.ñ Dieser Text wurde dann von SPD und CDU ebenso unterst¿tzt. Die GLH und WG LIZ 

erklärte ihr Einverständnis. 

In der Stadtverordnetenversammlung am 21.6.2018 sprach P.Janßen aus folgendem Redekonzept: In 

der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde seitens der SPD die Nichtöffentlichkeit beantragt, nach-
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dem Herr Burelbach seine Sichtweise und Erkenntnisse abseits üblicher Verfahrensweisen im Magis-

tratsbericht öffentlich vortrug, statt in der Aussprache über den Top. Wir hatten hiergegen Kommunal-

aufsichtsbeschwerde eingelegt. Daß der Amtmann Hofmann von der Kommunalaufsicht wegen der 

Stadtverordnetenentscheidung trotz eindeutiger Rechtssprechung keine Bedenken gegen das Ver-

fahren äußerte, zeigt wie die Verwaltung herabgewirtschaftet wurde. Dieses Verfahren des Öffentlich-

keitsausschlusses, das dann ja im HFW auch nicht mehr angewendet wurde und auch jetzt nicht, zeigt 

auch die Haltung der SPD insbesondere von Stadtverordneten wie Herr Morweiser, die mit ihren Äuße-

rungen einrªumen, genau zu wissen, wer neben H.D. Holzamer noch, ich zitiere ĂDreck am Stecken 

hatñ, und deshalb keiner Aufarbeitung der Geschichte zustimmen. ï Also trotz lang vergangenem Tod, 

eigentlich eindeutiger schriftlicher Dokumente und eigenem Wissen wollen auch heute noch Personen 

keine Aufarbeitung der Geschichte, obwohl die Wichtigkeit wissenschaftlich belegt ist. Selbst Ihr Kanzler-

kandidat, Herr Morweiser; soll gesagt haben, ich zitiere ĂWer die Untaten der alten Nazis verharmlost, 

ist der Steigb¿gelhalter der neuen Nazisñ. Ich kann nur hoffen, daß Sie sich besinnen, Ihr Wissen 

weitergeben und Andere auffordern, ihr Wissen und Dokumente öffentlich zugänglich zu machen, damit 

sich diese unsägliche Zeit nicht wiederholt. Denn nur dadurch, daß man offenlegt, welche Mechanismen 

und Vorgehensweisen zur sogenannten Mobilmachung führen, kann man Menschen ermöglichen, sich 

gegen Mißbrauch und Vereinnahmung durch unlautere Ziele zu wehren. Und genauso wie das mit den 

Stolpersteinen einhergehende Forschen und Gedenken ist die Forschung nach den meist unverurteilten 

Tätern ein Dienst an den Opfern und deren Nachkommen, die teils heute noch an den Folgen leiden, 

auch die Nachkommen durch Entreißen des Erbes und ihrer ursprünglichen Heimat. Wir haben nur 

einen kleinen Teil unserer Erkenntnisse in der von Ihnen erzwungenen nichtöffentlichen Sitzung vorge-

tragen und in einer Pressemitteilung veröffentlicht, von der die Presse wiederum nur einen kleinen Teil 

gebracht hat. Wenn alle ihre Informationen zusammenlegen, ergibt sich vielleicht ein nachvollziehbares 

Bild. Und darauf zielt der Antrag und mein Appell auch an Sie, Herr Morweiser. Leider wollte die Mehr-

heit den gemeinsamen Antrag nur ohne Spezifizierung der Anforderungen des zu beauftragenden Unter-

suchenden. Ich kann nur an Sie, den Magistrat, insbesondere Sie, Herr Burelbach, appellieren, als 

Bürgermeister Ihrer Verantwortung  gegenüber Ihrem Amt und der Geschichte gerechter zu werden, als 

in Ihrer letzten verharmlosenden Rede. Geschichtsvergessenheit war schon immer ein schlechter Bera-

ter. Ich hoffe, daß dieser gemeinsame Antrag eine große Mehrheit findet. Auch weil es jedem zu Denken 

geben sollte, wenn Herr Holzamer auf dem Höhepunkt des Weltkrieges 1942 noch das Tourismusbuch 

āDas kleine Buch der BergstraÇeó herausgeben konnte, in dem er vom ĂFreiheitskampf Adolf Hitlersñ 

schrieb. 

Hierauf gabe es einen āAufstandó, bei dem sich Herr Hörst für die FDP-Fraktion aus dem gemeinsamen 

Antrag ausklinkte (āé zum Kotzen é - siehe Presspiegel), Herr Neumann für die SPD-Fraktion von Vor-

verurteilung é sprach. In einer Sitzungsunterbrechung beschlossen SPD und CDU mit dem Heraus-

streichen des Satzes - ĂHierbei steht insbesondere eine mögliche nationalsozialistische Belastung der 

Person Holzamer im Zentrum des Interessesñ einen eigenen Antrag und beschlossen diesen mit ihrer 

Mehrheit. Da der Antrag damit nur vage den eigentlichen Untersuchungsgrund beinhaltet und zu befür-

chten steht, daß die Geschichstklitterung von Herren Bgm.Burelbach. Alt-Bgm.Obermayr und Redakteur 

Kuhn im Sinne von Stadtverordneten Morweiser (SPD) fortgesetzt werden soll, enthielt sich die WG LIZ. 

Beschluß zur Änderung des Antragstextes: 

Stadtverordnetenvers. am: 21.6.2018 ï 20 Ja / 6 Nein / 6 Enthalt. Angenommen 2018-0118 

CDU ï 13 SPD ï 7 FDP ï 5 GLH ï 3 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

13 ï ï 7 ï ï 4 1 ï ï 3 ï 2 ï ï ï 2 ï 

Beschluß des geänderten Antrages: 

Stadtverordnetenvers. am: 21.6.2018 ï 20 Ja / 2 Nein / 10 Enthalt.Angenommen 2018-0118/1 

CDU ï 13 SPD ï 7 FDP ï 5 GLH ï 3 FWHPINI ï 2 LIZ ï 2 

13 ï ï 7 ï ï ï 2 3 ï ï 3 ï ï 2 ï ï 2 

 15.2.2018 ï liz-a119/18 Jugendsymposiumdurchführung 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Der Magistrat wird aufgefordert für den Jugendbeirat/Jugendsymposium die Tagesordnung, die Pla-

nung der Durchführung, das Prozedere der Fragestellung und Beantwortung, die Altersbeschrän-

kung der Fragesteller bzw. Diskussionsteilnehmer, Art und Umfang der Einladungen etc. vor 

dessen Abhaltung im SKS vorzustellen. 

Begründung: 
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Die Erfahrungen mit der politischen Mehrheit im Umgehen mit Bürgern, Beiräten und Fragestunden 

macht es erforderlich, Regelungen frühzeitig einvernehmlich zu treffen. 

Begründung mündlich in Stadtverordnetenversammlung: 

Wir tragen diesen Antrag mit, obwohl wir das ursprüngliche Ansinnen auf Eruierung der besten Mög-

lichkeit in Abgleich mit Erfahrungen andere Kommunen für besser gehalten hätten. So hat sich die 

Mehrheit, ähnlich der Bürgerfragestunde durchgesetzt und ein Jugensymposium beantragt. Bei der 

Bürgerfragestunde war das Umgehen nicht geklärt, Fragen teils nicht einmal dokumentiert und 

Bürger warten immer noch auf Antwort. Und so ist auch hier erst einmal zu klären: Wird Protokoll 

mit Aufnahme der gestellten Fragen geführt, wer bekommt die Niederschriften, werden offenstehende 

Fragen schriftlich beantwortet und vom wem, wer darf aus den Gremien antworten im Symposium 

usw.. Und wenn ich sehe, wie Sie hier in der Stadtverordnetenversammlung mit anderen Meinun-

gen umgehen, habe ich große Zweifel, daß es mehr als eine politische Schauveranstaltung sein 

soll. Sie schreiben im Antrag, daß versucht werden soll, junge Menschen wieder in das politische 

Geschehen einbinden zu wollen. Wenn Sie mit diesen so umgehen wie mit uns - als Bürger, als 

Interessengemeinschaft oder als Wählergemeinschaft, ein ähnliches Vorgehen, weswegen sich 

damals Pini bildete ï oder mit den Bürgern der Fragestunde, oder auch mit den Ortsbeiräten, dann 

wird genau das Gegenteil eintreten ï daß sich die Jugendlichen grausend von der Kommunalpolitik 

abwenden. Aber vielleicht ist das ja Ihr Ziel, nach dem Mtto wenn nur noch zwei zur Wahl gehen 

und die wählen Ihre Partei, haben Sie die Wahlen deutlich gewonnen.Ich werde mich wegen dieser 

Gefahr für das gut gemeinte Ansinnen enthalten, vielleicht führt das ja zur Klärung der offenen 

Punkte bis zum Symposium. Insoweit beantrage ich jetzt, die Tagesordnung und Planungen der 

Durchführung des Symposiums vor dessen Abhaltung, im SKS vorzustellen. 

Kommentar:  Nach unserer Rede brachte die FDP ihren Ursprungsantrag wieder ein. Nach kurzer Dis-

kussion wurde, nach Beratung der Fraktionsvorsitzenden in einer Sitzungsunterbrechung, vereinbart, 

alle Anträge im Geschäftsgang ruhen zu lassen und einen neuen gemeinsamen Antrag zu formulieren. 

Nachdem die LIZ einerseits im Nachgang feststellen mußte, daß die Koalition auf den web-Seiten der 

Stadt Heppenheim den in den Ausschüssen erarbeiteten Kompromiss erneut, entgegen der Vereinbarung 

und abweichend von den den Stadtverordneten übersendeten Exemplar, als Antrag der Koalition ver-

öffentlichte und andererseits die gemeinsame Erarbeitung in einer nichtöffentlichen nach HGO nicht 

vorgesehenen Sitzung vorgenommen werden soll, hat die LIZ erklärt an einer weiteren gemeinsamen 

Erarbeitung nicht mehr mitzuwirken. 

 .12.2018 ï liz-a118/18  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

 

Begründung: 

 

 5.1.2018 ï liz-a117/18 Schriftlicher Magistrats(teil)bericht 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Die bisher im Magistratsbericht für die Stadtverordnetenversammlung von Bürgermeister Burelbach 

vorgetragenen Veranstaltungshinweise werden den Stadtverordneten nur noch in schriftlicher 

Form vorgelegt. 

Begründung: 

Die Stadtverordnetenmehrheit reagiert zunehmend gereizt auf das Fragerecht der Minderheiten-

fraktionen. Um dieser Stadtverordnetenmehrheit das āAbsitzenó zu erleichtern wird durch thematische 

Abkürzung des Magistratsberichtes eine Zeitersparnis erreicht. In den letzten Jahren fanden keine 

Nachfragen zu Veranstaltungen statt, die durch die Übersendung des Veranstaltungskalenders 

ohnehin bekannt sind und durch die schriftliche Vorlage des ohnehin vorhandenen Redemanuskrip-

tes, auch weiterhin möglich wären. Eine angemessene Aussprachezeit über eigentlich aktuelle und 

wichtige Themen mit denen sich der Magistrat beschäftigt wird so erreicht. 
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Stadtverordnetenvers. am: 30.8.2018 ï 2 Ja / 27 Nein / 1 Enthalt. Abgelehnt 2018-0173 

CDU ï 11 SPD ï 8 FDP ï 3 GLH ï 3 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï 11 ï ï 8 ï ï 2 1 ï 3 ï ï 3 ï 2 ï ï 

 30.11.2017 ï liz-a116/17 Trinkwasser Ober-Hambach 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Wir bitten um eine Vertagung der Entscheidung und eine faire Neubetrachtung der Situation im 

Sinne aller! 

Begründung: 

Dabei geht es insbesondere um: 

ǒ Kostenreduzierung für Stadt und Bürger 

ǒ Betrachtung ökologischer Gesichtspunkte 

Keine selbstproduzierte Sackgasse, die die Normen über die Natur und die Bürger stellt. Kein un-

nötiger Zeitdruck - es ist  genug Zeit für eine gute Entscheidung! Das Wasser wird überall knapper 

ï Heppenheim braucht die Ober-Hambacher Quellen ï gutes und gesundes Wasser nutzen, statt 

den Grundwasserspiegel im Ried weiter zu senken... Keine Geld- und Ressourcenverschwendung! 

Kommentar:  Von Anwohnern aus Ober-Hambach wurde zur Entscheidung über die zukünftige Trink-

wasserversorgung ein Flugblatt formuliert und als Tischvorlage zur Stadtverordnetenversammlung verteilt. 

Die LIZ hat das Flugblatt zur Grundlage eines Antarges gemacht und zur Abstimmung gestellt. Siehe 

hierzu auch Pressespiegel mit eigenstellter Rede zur Stadtverordnetenversammlung. 

Stadtverordnetenvers. am: 30.11.2017 ï 5 Ja / 25 Nein / 2 Enthalt. Abgelehnt 2017-0xxx 

CDU ï 13 SPD ï 8 FDP ï 4 GLH ï 4 FWHPINI ï 3 LIZ ï 2 

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 ï ï 1 2 ï ï 

 9.11.2017 ï liz-a115/17 Holzamerplatz 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Der Magistrat wird aufgefordert im Zuge der geplanten Investition im zu beschließenden Doppel-

haushalt unter dem Produktbereich 0101110 mit Inv.-Nr. 2019-0102 und Beschreibung āUmgestal-

tung Holzamerplatzó die Namensgebung und die Aufrechterhaltung des Denkmals zu überprüfen. 

Hierf¿r werden 5.000 ú zusªtzlich eingestellt. Das Pr¿fungsergebnis in Hinsicht auf Historie und 

baulichen Umgestaltungserfordernissen ist im BUS vorzustellen. 
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Volksgenosse Nr.   31.08.33 

Volksgenosse Nr.   31.05.33 
50 Jahre Oberrealschule 

Begründung: 

Die Presseberichterstattung in 1933, seine Äußerungen in Mund-

artbeiträgen und die Ignoranz von Herrn Holzamer, fröhliche Feste 

zu organisieren, während Juden und Andersdenkende zunehmen-

den Repressalien ausgesetzt waren, lässt daran zweifeln, daß eine 

Platzbenennung für diese Person angemessen ist. Insoweit scheint 

eine unabhängige Untersuchung über die Verstrickungen von Herrn 

Holzamer angemessen und kann sich nicht in der von Bgm. Burel-

bach angekündigten Nachfrage im Berliner Dokumentationszentrum 

und Stadtarchiv Heppenheim erschöpfen, sondern sollte in einem 

Bericht zusammengefasst, vorgestellt und den Stadtverordneten 

übergeben werden. Da die Aufrechterhaltung der Namenswidmung 

sehr fraglich ist, fallen zusätzliche kostenverursachende Umgestal-

tungsmaßnahmen des Platzes an, für die eine Mittelerhöhung 

ebenso angezeigt ist. 
 
 

BUS-Ausschuß am: 9.11.2017 ï Geschäftsordnungsantrag der SPD auf Nichtbehandlung 

8 Ja / 2 Nein (LIZ/GLH) / 1 Enthalt.(CDU) 

Kommentar:  Beim Verlesen des Antrages und Teile des Prologs wurden Proteste laut, S.Gugenberger 

(CDU) meinte zum Prolog, das höre sich für ihn positiv an, E.Eisermann (SPD) zerknüllte die beiden 

ihm vorgelegten Anträge (Marianne-Cope-Platz/Holzamerplatz) ohne zu lesen zu einer Kugel und warf 


